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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fiir Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN
Auftragsnummer 239-25-E11
MaRnahme
Auftragsbezeichnung Neubeschaffung AuRenanzeiger Variobahn

Auftragsbeschreibung Beschafft werden sollen Auenanzeiger fur die Variobahn geméaR Vergabeunterlagen.

VERFAHREN
Auftraggeber Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Weitere Auftraggeber

Auftraggebertyp

68305 Mannheim

Lieferleistung

Liefer-/Ausfiihrungsort
Leistungsart

Vergabeart Offenes Verfahren (EU) (Sektorenverordnung)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN
Losweise Vergabe Nein

Art der losweisen Vergabe

Hochstzahl der Lose pro Angebot

Zuschlagskriterium Niedrigster Preis

Optionale Positionen werden in den Angebotspreis eingerechnet.

Klassifizierungen Code Bezeichnung

34990000-3 Ausrustung fur Kontrolle, Sicherheit, Signalisierung und Beleuchtung

ANGEBOTE
Mehrere Hauptangebote Mehrere Hauptangebote sind nicht zulassig
zugelassen
Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen
Nachlass Ja
Skonto zugelassen Nein
Skonto Zahlungsziel Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote

Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung

Angebotsfrist

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
http://lwww.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Textform nach §126b BGB

Bestellung

Nein

Nein

10.10.2025

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

10.11.2025 09:00:00


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Frist Bieterfragen 31.10.2025 09:00

Er6ffnungstermin

Bindefrist 10.12.2025
Versand Vorabinformation 28.11.2025
AUFTRAGSDAUER
Beginn 15.12.2025
Ende 30.04.2032
Anmerkungen Die Lieferung (gem. Kapitel 2.1) hat spatestens 9 Monate nach Bestelleingang beim AN zu erfolgen.

Der Abruf erfolgt durch den AG.

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kdnnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tiber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen missen bis spatestens 31.10.2025 09:00 Uhr eingegangen sein.

Fir spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen mussen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail uber das Vorliegen von Antworten
im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Informationen zum Vergabeverfahren

[ Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn
[239-25-E11]

Verfahrensbrief

1 Ubersicht

1.1 Ziel Verfahrensbrief

Mit diesem Verfahrensbrief méchte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (,rnv“ oder
»Auftraggeber®) den Ablauf des Verfahrens liber die Beschaffung Neubeschaffung
AuRenanzeiger Variobahn] beschreiben.

1.2 Verfahrensablauf
X offenes Verfahren
[] nicht offenes Verfahren
[] Verhandlungsverfahren
[] Wettbewerblicher Dialog
[] offentliche Ausschreibung

1.3 Zeitplan

Der vorlaufige Terminplan fiir das weitere Vergabeverfahren sieht wie folgt aus:

Mit gutem Gefihl unterwegs,

Termin Verfahrensschritt
31.10.2025 — 09.00 Uhr Frist fiir die Stellung von Bieterfragen
10.11.2025- 09.00 Uhr Angebotsfrist
10.12.2025 Voraussichtliche Zuschlagserteilung
28.11.2025 Zuschlags- und Bindefrist

Die rnv behalt sich Termindnderungen ausdrucklich vor. Der Zeitplan ist nur indikativ.

1.4 Anwendbares Recht

Das Vergabeverfahren wird als Offenes Verfahren nach der Sektorenverordnung

(SektVO) und dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) durchgeflihrt.
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[239-25-E11]

2 Verfahrensbedingungen
2.1 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt Gber die Vergabeplattform Deutsche
eVergabe (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off). Jeder Bieter ist
verpflichtet, sich Uber die Vergabeplattform Deutsche eVergabe
(https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Dashboard Off) regelmaRlig und
selbststandig Uber zur Verfligung gestellte, geanderte oder zusatzliche Dokumente und
Beantwortungen von Bieterfragen zu informieren.

Angebote sind ausschlief3lich in Textform mithilfe elektronischer Mittel nach § 126 b BGB
Uber die Vergabeplattform der rnv unter Deutsche eVergabe
(https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Dashboard Off ) einzureichen.

Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Angeboten ausschlieflich Gber die dafur
vorgesehenen Funktionen auf der Vergabeplattform erfolgen muss. Eine Ubermittlung
mittels Bieternachricht fiihrt zum Ausschluss.

Anderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzulassig und
kénnen zum Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren fiihren. Etwaige Anderungen an
den Eintragungen des Bieters missen zweifelsfrei und dokumentenecht sein.

2.2 Vertraulichkeit

2.2.1 Verwendung der Vergabeunterlagen

Die Vergabeunterlagen der rnv dirfen nur zur Erstellung des Angebots und zur Erfiillung des
evtl. folgenden Auftrags verwendet werden und sind vertraulich zu behandeln. Jede
Verwendung fir andere Zwecke, jede Veroffentlichung (auch auszugsweise) oder Weitergabe
an Dritte ist ohne die ausdrickliche Zustimmung der rv untersagt.

2.2.2 Verschwiegenheit

Jeder Bieter hat - auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens - tiber die ihm dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der
Sache befassten Mitarbeiter zu verpflichten.

2.3 Angebote
2.3.1. Hinweispflicht der Bewerber und Fragefrist

Enthalten die Bekanntmachung oder die vom Aufraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen
Unklarheiten, Widerspriiche oder verstoRen diese nach Auffassung des Bewerbers gegen
geltendes Recht, so hat der Bewerber die rnv unverztiglich schriftlich darauf hinzuweisen.

Fragen zu der Bekanntmachung und den U(bersandten Unterlagen sind unverziglich,
spatestens aber bis zum

31.10.2025 — 09.00 Uhr]

Uber die Vergabeplattform (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off)
zu stellen.

Seite 2 von 8
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

[ Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn
[239-25-E11]

Die Beantwortung von Fragen der Bieter und sonstige verfahrensrelevante Informationen
erfolgen grundsatzlich tber die Vergabeplattform Deutsche eVergabe (https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off).

Die Bieter sind aufgefordert, keine Informationen bei anderen Vertretern der rnv, deren
Mitarbeitern oder Mitarbeitern von Drittfirmen oder Beratern einzuholen. Ein Versto} gegen
dieses Gebot kann zum Ausschluss des Bieters fihren.

2.3.2 Form und Frist Einreichung Angebote

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie sind in Textform mithilfe
elektronischer Mittel nach § 126 b BGB Uber die Vergabeplattform der rnv unter
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard _off bis zum

10.11.2025 — 09.00 Uhr]
einzureichen.

Verspatet eingegangene Angebote werden nicht berlcksichtigt. Das Recht zur Nachforderung
bei unvollstandigen Angeboten bleibt davon unberihrt.

2.3.3 Unzulassige Wettbewerbsbeschriankung

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer
unzuldssigen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden grundsatzlich vom Verfahren
ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskunfte
dariber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit
Unternehmen verbunden ist.

Der Geheimwettbewerb ist in jeder Phase des Vergabeverfahrens zu gewahrleisten. Der
Auftraggeber weist darauf hin, dass Mehrfachbeteiligungen am Vergabeverfahren zur
Verletzung des Geheimwettbewerbs und damit zum Angebotsausschluss fiihren kénnen.

Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nach
§ 1 GWB zu verbotenen Einschrankungen oder Verfalschungen des Wettbewerbs flihren kann.

2.3.4 Bietergemeinschaften (Anderungen in der Zusammensetzung)

Im Falle der Angebotsabgabe durch eine Bietergemeinschaft muss jedes
Bietergemeinschaftsmitglied eine unterschriebene Bietergemeinschaftserklarung mit dem
Angebot einreichen (Formblatt B.l.1.). Eine Veranderung der Zusammensetzung der
Bietergemeinschaft ist grundsatzlich unzulassig.
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2.3.5 Unterauftragnehmer/Eignungsleihe

Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen
dieses anderen Unternehmens benennen und angeben, wofiir er die Kapazitdten des anderen
Unternehmens in Anspruch nehmen will. Das andere Unternehmen, auf dessen Eignung sich
der Bieter bezieht, muss seine Eignung in dem Umfang nachweisen, in dem eine Eignungsleihe
stattfindet. Das bedeutet, dass im Fall der Eignungsleihe in Bezug auf die Technische und
berufliche Leistungsfahigkeit auch Referenzen des anderen Unternehmens anzugeben sind.

AuRerdem muss der Bieter durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses Unternehmens
nachweisen, dass ihm die fur den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfliigung
gestellt werden (Formblatt B.1X.1).

Im Rahmen der Eignungsprifung wird der Auftraggeber priifen, ob das Unternehmen, dessen
Kapazitaten der Bieter fur die Erfullung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will,
die entsprechenden Kriterien erfillt und ob Ausschlussgriinde, insbesondere zwingende
Ausschlussgriinde nach § 123 GWB oder fakultative Ausschlussgrinde nach § 124 GWB,
vorliegen. Hierfur muss der Bieter durch das Unternehmen Formblatt B.IV.1 ausfillen lassen
und mit dem Angebot einreichen. Sofern ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB
bei dem vom Bieter benannten Unternehmen vorliegt oder das Unternehmen das
entsprechende Eignungskriterium, fur das es benannt wurde, nicht erfullt, wird der
Auftraggeber dem Bieter gemall § 47 Abs. 2 SektVO vorschreiben, das Unternehmen zu
ersetzen. Sofern ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vorliegt, wird der
Auftraggeber nach pflichtgemalRem Ermessen entscheiden, ob der Bieter das Unternehmen
ersetzen muss. Fir die Aufforderung zur Ersetzung eines benannten Unternehmens wird die
rnv den Bietern eine Frist setzen.

Im Ubrigen ist der Austausch eines einmal benannten anderen Unternehmens zu einem
spateren Zeitpunkt grundsatzlich unzulassig.

Nachunternehmer, die der Bieter fiir die Auftragsausfiihrung einsetzen will, deren Kapazitaten
er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, missen in diesem
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

2.3.6 Inhalt der Angebote

Von den Bietern sind mit dem Angebot alle geforderten Unterlagen und Nachweise
einzureichen. Soweit den Bietern Formblatter zur Erstellung der Angebote zur Verfligung
gestellt wurden, sind diese Formblatter fir die Erstellung des Angebotes zu verwenden.

2.3.7 Eroffnungstermin der Angebote

Zum Eréffnungstermin der Angebote sind Bieter oder deren Bevollmachtigte nicht zugelassen.
2.3.8 Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen].

2.3.9 Prifung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden

Nach Eingang der Angebote erfolgt eine Priifung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden. Ein
zwingender Ausschluss des Bieters erfolgt bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123
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GWB. Davon kann gegebenenfalls unter den in § 123 Abs. 4 S. 2, Abs. 5, § 125, § 126 GWB
geregelten Voraussetzungen abgesehen werden.

Des Weiteren kann ein Ausschluss erfolgen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach §
124 GWB, nach § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), nach § 98c Aufenthaltsgesetz
(AufenthG), nach §19 Mindestlohngesetz (MiLoG) und nach §21
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz (SchwarzArbG). Davon kann nach pflichtgemaRem
Ermessen und gegebenenfalls unter den in §§ 125 und 126 GWB geregelten Voraussetzungen
abgesehen werden.

2.3.10 Priifung auf Erlaubnis zur Berufsausiibung und Leistungsfahigkeit

Es erfolgt die Prifung der Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausibung, der wirtschaftlichen
und finanziellen Leistungsfahigkeit und der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit des
Bieters gemessen an der zu vergebenden Leistung anhand der vom Bieter eingereichten
Angaben, Erklarungen und Nachweise.

2.3.11 Priifung und Wertung der Angebote

o Formale Priifung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote zunachst anhand
der in den Vergabeunterlagen genannten Anforderungen in formaler Hinsicht Uberprifen.
Soweit sich daraus ergibt, dass bei einem Angebot Unterlagen fehlen oder unvollstandig
sind, wird der Auftraggeber im Rahmen des § 51 SektVO den betroffenen Bieter auffordern,
Unterlagen nachzureichen oder zu vervollstandigen.

e Angemessenheitspriifung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote
rechnerisch, technisch und wirtschaftlich prufen. Hierzu wird der Auftraggeber die von den
Bietern angegebenen Preise auf deren Angemessenheit tberpriifen. Soweit sich daraus
ergibt, dass ein Angebot unangemessen hoch bzw. unangemessen niedrig erscheint, wird
der Auftraggeber den Bieter auffordern, die angebotenen Preise gemafl § 54 SektVO
aufzuklaren.

e Wertung anhand der Zuschlagskriterien: Die weitere Wertung der Angebote erfolgt auf der
Grundlage des folgenden Wertungskriteriums:

100% Preis

Der Zuschlag erfolgt gemaR § 52 Abs. 1 SektVO auf das wirtschaftliche Angebot gemaf der
oben genannten Zuschlagskriterien.

2.3.12 Anfordern zusatzlicher Unterlagen

Der Auftraggeber behalt sich vor, von den Bietern zusatzliche Unterlagen zur Aufklarung,
Verifizierung und Validierung der eingereichten Angaben, Erkldrungen und Nachweise
anzufordern.

Auf Verlangen ist eine Urkalkulation in einem verschlossenen/versiegelten Umschlag mit
Angabe der Projektnummer und Projektbezeichnung dem Auftraggeber zu Gberreichen.
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[ Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn
[239-25-E11]
2.3.13 Zuschlag

Die nicht erfolgreichen Bieter werden Uber die Zuschlagsabsicht gemal § 134 GWB informiert
werden.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 10.12.2025]. Bis zu diesem Termin sind die Bieter an
ihre finalen Angebote gebunden.

2.3.14 Kosten fiir die Teilnahme am Verfahren

Fur Erstellung der Angebotsunterlagen und die Teilnahme an diesem Verfahren werden Kosten
nicht erstattet und Entschadigungen nicht gewahrt.

3 Rugepflicht und Nachpriifung
3.1 Zulassigkeit Nachpriifungsantrag

Die Zulassigkeit von Nachprifungsantragen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3
GWSB ist ein Nachprufungsantrag unzulassig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Versto} gegen Vergabevorschriften vor Einrei-
chen des Nachprifungsantrags erkannt und gegeniber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer
Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt
unberihrt,

2. Verstofle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber geriigt werden,

3. Verstolie gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-liiber
dem Auftraggeber gertigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberihrt.

3.2 Vergabekammer

Der Bieter kann sich zur Nachprifung behaupteter VergabeverstoRe an die, in der
Auftragsbekanntmachung genannte, Stelle wenden.

3.3 Rechtsgrundlagen
Fur die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB:

§ 134 Informations- und Wartepflicht
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(1) Offentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht beriicksichtigt werden
sollen, iber den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, (iber
die Griinde der vorgesehenen Nichtberiicksichtigung ihres Angebots und (ber den friihesten
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverziiglich in Textform zu informieren. Dies qilt auch fiir
Bieter, denen keine Information (liber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfiigung gestellt
wurde, bevor die Mitteilung (ber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter
ergangen ist.

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkiirzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und
Bieter kommt es nicht an. Die Informationspflicht entfallt in Féllen, in denen das
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit
gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Auftrdge kbénnen
offentliche Auftraggeber beschlieBen, bestimmte Informationen (ber die Zuschlagserteilung
oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den
Gesetzesvollzug behindert, dem o&ffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder
Sicherheitsinteressen, zuwiderlduft, berechtigte geschéftliche Interessen von Unternehmen
schédigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeintrdchtigen kénnte.

§ 135 Unwirksamkeit

(1) Ein 6ffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der O&ffentliche
Auftraggeber

1. gegen § 134 verstoBen hat oder

2. den Auftrag ohne vorherige Verbdffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachpriifungsverfahren festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachpriifungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter durch den éffentlichen Auftraggeber (ber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht
spéter als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europédischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veréffentlichung
der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europdischen Union.

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn

1. der Offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige
Verdéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Européischen Union zu-lassig ist,

2. der offentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europdischen Union
verdffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschlie3en, und

3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag nach der Veréffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des
offentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begriindung der
Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veréffentlichung einer
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Informationen zum Vergabeverfahren r

Mit gutem Gefihl unterwegs,

[ Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn
[239-25-E11]

Bekanntmachung im Amtsblatt der Européischen Union zu vergeben, und den Namen und die
Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.

§ 160 Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachpriifungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem 6&ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulédssig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachpriifungsantrags erkannt und gegentiber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unbertihrt,

2. VerstélRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spétestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegeniiber dem Auftraggeber geriigt werden,

3. VerstéBe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spéatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniiber
dem Auftraggeber geriigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberiihrt.

3.4 Weiterleitung von Vergabeunterlagen

Der Auftraggeber ist im Falle eines Nachprifungsantrags verpflichtet, die Vergabeakten, die
auch die abgegebenen Teilnahmeantrage und Angebote enthalten, an die Vergabekammer
weiterzuleiten. Gemal § 165 GWB haben die Verfahrensbeteiligten unter Umstéanden An-
spruch auf Akteneinsicht und kénnen sich gegebenenfalls Ausfertigungen, Auszilige oder
Abschriften erteilen lassen. Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen,
soweit dies aus wichtigen Grinden, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschaftsgeheimnissen geboten ist. Es ist daher im Interesse des
Bewerbers oder Bieters, bereits mit der Abgabe des Teilnahmeantrags oder Angebotes eine
entsprechende Kennzeichnung der Stellen vorzunehmen, die Fabrikations-, Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnisse enthalten.
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Rhein - Neckar - Verkehr GmbH
MohlstralRe 27
68165 Mannheim

LED-AufRenanzeiger fur Variobahnen
der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Ausschreibung

Leistungsverzeichnis
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LED-AuBenanzeiger fiir Variobahnen r n 'V 4

Vorbemerkungen

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), im Folgenden auch als Auftraggeber (AG) bezeichnet,
beabsichtigt in Stralenbahnen der Typen Variobahn RNV6(Z) und RNV8(Z) neue LED-

AuRenanzeiger fir die Front, die Seiten und das Heck zu beschaffen.

1. Allgemeines

1.1. Normative Verweisungen

Allgemein sind die in den Vertragsbedingungen genannten Verpflichtungen des
Auftragnehmers (AN) zur Einhaltung relevanter Gesetze, Verordnungen, Normen und
Vorschriften sowie der anerkannten Regeln der Technik fir alle in dem Leistungsverzeichnis
beschriebenen Funktionen und Komponenten einzuhalten.

Wenn bei normativen Verweisungen im Leistungsverzeichnis konkrete Fassungen / Ausgaben
der Normen, Verordnungen, DIN-Vorschriften, Richtlinien etc. angegeben werden, handelt es
sich bei den Verweisungen nicht um statische, sondern dynamische Verweisungen.
Maligebend ist jeweils die zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch den AN giiltige

Fassung der Normen, Verordnungen, DIN-Vorschriften, Richtlinien etc.

1.2. Projektsprache

Die Vertragssprache ist Deutsch. Unterlagen mussen in deutscher Sprache zur Verfigung
gestellt werden. Eine schriftiche und mindliche Kommunikation auf Deutsch ist zu

gewabhrleisten.
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2. Leistungsanforderung an die LED-AuRenanzeiger

Nachfolgend sind die genauen Vorgaben an die zu beschaffenden LED-AufRenanzeiger fur
die Variobahn-Fahrzeuge RNV6(Z) und RNV8(Z) der rnv beschrieben.

2.1. Leistungsumfang

Es erfolgt eine Aufteilung des Leistungsumfangs in eine Erstbestellung und mehrere
Optionsbestellungen. Fir die Erstbestellung sind durch den AN LED-Aulenanzeiger in

folgenden Stlckzahlen bereitzustellen:

e 15 Frontanzeigen
¢ 1 Frontanzeige fiur Testumgebungen, z. B. Programmierungszwecke
e 30 Seitenanzeigen

e 10 Heckanzeigen

Optionsbestellungen und Lieferungen missen innerhalb von sechs Jahren nach
Auftragsvergabe zu jedem Zeitpunkt mdglich sein. Eine Abnahmeverpflichtung durch die rnv
fur Optionsbestellungen ist daraus nicht abzuleiten. Dabei sind Bestellungen zu Losgrof3en
von 3 - 10 Stuck je Anzeige moglich. Der Leistungsumfang wird fur jede einzelne
Optionsbestellung durch den AG an den AN Ubermittelt. Optionsbestellungen kénnen seitens
der rnv beliebig oft zu beliebigen Zeitpunkten innerhalb der genannten sechs Jahre gezogen

werden. Es kdnnen in Summe fur alle Optionsbestellungen Héchstmengen bis zu:

e 150 Frontanzeigen
e 300 Seitenanzeigen

e 50 Heckanzeigen

bestellt werden.

Bestandteile sind jeweils mindestens die Aulenanzeige inkl. aller zum Einbau und
vollstandigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a. Anschlusskabel, Schnittstelle zum
Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil und passende, fahrzeugspezifische Halterung). Die
Lieferung hat spatestens 9 Monate nach Bestelleingang beim AN zu erfolgen.

Der AN verpflichtet sich eine Ersatzteilversorgung und einen Reparaturservice Uber

mindestens 15 Jahre sicherzustellen.
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Weitere Bestandteile sowie eine detaillierte Beschreibung sind in den folgenden Kapiteln zu

finden.

2.2. Probeeinbau der LED-AuBenanzeiger

Der AN erklart sich bereit, gemeinsam mit dem AG jeweils ein RNV6-, RNV6(Z)-, RNV8- und
RNV8(Z)-Fahrzeug der rnv an einem durch den AG zu bestimmenden Betriebshof der rnv
umzubauen. Die bendtigten Materialien und Werkzeuge sind durch den AN zu stellen. Zur
Begutachtung der derzeitigen Situation am Fahrzeug kann der AN vor Angebotsabgabe einen
Vor-Ort-Termin wahrnehmen. Die Fahrzeuge werden fur den Zeitraum des Umbaus vom AG
zur Verfigung gestellt. Vom AN ist eine detaillierte Umbau-Anleitung fur alle Variobahn-
Fahrzeugtypen zu erstellen und nach Abschluss des Probeumbaus dem AG vorzulegen.
Sollten seitens des AG Anderungswiinsche zu der Anleitung bestehen, sind diese vom AN
nach Klarung technischer Einwande zu ibernehmen. Der Probeumbau umfasst u.a. folgende
Punkte:
¢ Demontage der bisher verbauten Aultenanzeigen
¢ Montage der neuen LED-AulRenanzeigen:
o Aulenanzeigen inkl. Gehause
o Ggdf. notwendige, fahrzeugspezifische Halterungen und Adapter
o Ggf. Anpassung der Fensterausschnitte (Achtung: Verkleidungsteile des
Fahrzeuges durfen nicht verandert werden. Glasscheibe darf beispielsweise
foliert werden.)
e Verlegung von Anschlussleitungen im Fahrzeug:
o Gegebenenfalls sind mechanische Arbeiten am Wagenkasten (z. B. Bohren,
Kleben etc.) erforderlich
o Die Verlegung der Kabel- und Signalleitungen muss gegen Wasser, Licht,
Vibrationen etc. geschitzt, in z. B. Kabelkanalen oder Wellrohren, erfolgen. Die
gangigen Normen flr Stralenbahnfahrzeuge, u.a. DIN EN 50343
(Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Regeln fur die Installation von elektrischen
Leitungen) und DIN EN 45545 (Bahnanwendungen - Brandschutz in
Schienenfahrzeugen) sind zu erfullen.
¢ Vollstandige Inbetriebnahme der Auf3enanzeiger:
o Test der zugehdrigen Herstellersoftware
o Test der vom AG vorgegebenen Datenversorgung (VDV300 bzw. VDV 301)
o Testen und Dokumentation mindestens aller im Leistungsverzeichnis
genannten Funktionen

e Ubergabe der vollstandigen Unterlagen
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o Vollstadndige Erstunterweisung des AG
e Schulung (fur bis zu 8 Teilnehmer) aller Softwarebestandteile im Rahmen einer Online-
Besprechung und der Mdglichkeit, diese von rnv flr interne Schulungszwecke
aufzuzeichnen. Die Schulung ist in deutscher Sprache durchzufihren.
e Abnahme durch den AG
Alle Spezialwerkzeuge, die flr den Einbau und Wartung der neu eingebauten LED-
Aulenanzeiger benétigt werden, sind vom AN ohne zusatzlichen Kostenpunkt in sechsfacher
Ausflhrung zur Verfiigung zu stellen.

Samtliche Arbeiten sind vom AN vor deren Durchfihrung mit dem AG abzustimmen.

2.3. Anforderungen an die LED-AuBenanzeiger

Die LED-AuRenanzeigen mussen mit 24 V DC betrieben werden kénnen und sich beim
Aufristen des vorderen Fahrstands oder Heckfahrstands von Stellung ,,0“ auf ,1“ automatisch
einschalten und beim Abristen auf Stellung ,0“ nach einer definierbaren Nachlaufzeit

ausschalten.

Die LED-AuRenanzeiger missen mit dem Fahrzeug sowohl Gber den IBIS-Wagenbus (VDV
300) als auch uber IBIS-IP (VDV 301) kommunizieren kdénnen. Dazu dirfen die LED-
Aulenanzeiger bei Auslieferung keine Unterschiede in der Hardware aufweisen.

Im ersten Schritt der Auslieferung soll die Kommunikation der LED-Auf3enanzeiger auf Basis
des IBIS-Wagenbus (VDV 300) durch den AN in Betrieb genommen werden.

Nachgelagert ist auf Wunsch des AG ein Upgrade auf IBIS-IP (VDV 301) durchzufihren.
Grundlage der Kommunikation zwischen dem Bordrechner des Fahrzeugs und den LED-
Aulenanzeigern ist der IBIS-IP-Dienst ,CustomerinformationService“ in der Version 2.3
(siehe VDV-Schrift 301-2-3 von 12/2020). Beim erstmaligen Upgrade auf IBIS-IP ist der AN
verpflichtet, eine Inbetriebnahme vor Ort gemeinsam mit dem AG durchzufihren und dabei
samtliche zum vollstandigen Betrieb notwendigen Systeme anzupassen. Ab dem Zeitpunkt
der Einfihrung von IBIS-IP sind alle Anzeigen mit der dazugehdrigen, aktuellen
Softwareversion zu liefern. Softwareupgrades fir alle bis dahin gelieferten LED-
AulRenanzeiger sowie fur den Betrieb mit IBIS-IP notwendigen Systeme sind auf Wunsch vom
AG durchzufuhren.

Es sind folgende Parameter fir die Anzeigen zu erflllen. Die genauen Mal3e sind seitens des
AN an allen Fahrzeugtypen zu messen:
- Minimale Auflésung in Pixel / Anzahl der LEDs: Zeilen- und Spaltenanzahl. Eine

gleiche Zeilenanzahl wird seitens des AG bevorzugt.
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o Front: 24 x 160 px
o Seite: 19 x 160 px
o Heck: 19 x 28 px

Anzahl an Anzeigen je Fahrzeugtyp:

o RNVE: 3x Seite, 1x Front, 1x Heck
o RNV6Z: 2x Seite, 2x Front
o RNVS: 5x Seite, 1x Front, 1x Heck
o RNV8Z: 6x Seite, 2x Front

Sichtfeldgrofe in mm (Lange x Hohe); (Hinweis: ungleich Gehduseabmessungen)

o Front: 1440 x 270

o Seite: 1440 x 200

o Heck: 300 x 210 (derzeit); 340 x 260 (maximal)
Maximale Abmessungen des Gehauses in mm (Lange x Héhe x Tiefe)

o Front: 1520 x 320 x 100 (zuzlglich Halterung)

o Seite: 1480 x 255 x 40

o Heck: 500 x 345 x 110 (zuzuglich Halterung)
Hinweis: Die Abmessungen des Gehduses und des Sichtfeldes kdnnen kleiner
ausfallen, sofern die Fensterauschnitte im Fahrzeug nahezu vollstéandig verdeckt und
ausgefillt werden. Eine Abstimmung mit dem AG zur endguiltigen Festlegung der
Male ist erforderlich.
LED-Farbe: Bernstein/Amber.
Eine differenzierte Darstellung von Liniennummer und Fahrziel ist zu versorgen. Der
LED-Frontzielanzeiger soll jedoch durchgangig sein, sodass die Option besteht, das
Fahrziel Gber die komplette Breite darzustellen.
Automatische Helligkeitsregelung: Eine dynamische Anpassung an die
Umgebungshelligkeit soll vorgesehen sein.
Eine Adressierung der Fahrzielanzeigen soll ohne zusatzliche Software direkt an der
AuRenanzeige moglich sein oder automatisch erfolgen (klartexttauglich).
Die Programmierung neuer Anzeigetexte soll nicht vom Bordrechner aus durch das

Fahr- oder Werkstattpersonal moglich sein.

Anforderungen an die Software

Der AuRenzeiger soll neben der Betriebssoftware des AN mit Hilfe einer vom AG
veranderbaren Datenbank versorgt werden koénnen. Die Grundeinstellungen der

Betriebssoftware werden vom AG definiert.
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- Der AN hat hierfur eine Editor-Software bereitzustellen, die dem AG die Mdglichkeit
gibt, unternehmensspezifische Versorgungen vorzunehmen (Liniensonderzeichen,
Linienersatzliste (siehe Anhang: “LinieSonderzeichenRNV*)). Die Editor-Software ist
in digitaler Form und in deutscher Sprache zu liefern. Die Lauffahigkeit der Software
ist mindestens unter Microsoft Windows 10 und Windows 11 mit aktuellem
Featurerelease sicherzustellen. Alternativ kann auch ein webbasierter Editor
angeboten werden.

- In der Editor-Software sollen die Zeichen aus der Liste (“LinieSonderzeichenRNV*) bei
Ubergabe an den AN bereits vorkonfiguriert sein.

- Die Editor-Software muss flr mindestens 4 Installationen freigegeben sein.

- Die Programmierung bzw. das Updaten der Auldenanzeiger soll bevorzugt mittels einer
gangigen Schnittstelle (z.B. USB, Ethernet) durchflihrbar sein.

- Optional kann zusatzlich eine kabellose Programmierung (z.B. WLAN, LTE) der
Fahrzielanzeigen angeboten werden

- Alle Anzeigen sind vorkonfiguriert auf rnv-Datenstand (Liniensonderzeichen,

Linienersatzliste) zu liefern.

2.5. Einbauorte und Abmessung

Es besteht fir den AG die Mdoglichkeit vor Angebotsabgabe einen Vor-Ort-Termin zur
Begutachtung der Einbauorte und der genauen Abmessungen wahrzunehmen. Grundsatzlich

sind die genauen Male seitens des AN an allen Fahrzeugtypen zu messen. Fir jeden

Fahrzeugtyp sind vom AN Zeichnungen zu erstellen und an den AG zu ubergeben.

2.6. Diagnose und Wartung

Die einwandfreie Funktion der LED-AulRenanzeiger muss Uberprift werden kénnen. Zu
diesem Zweck missen die LED-AufRenanzeiger in regelmaRigen Abstanden einen Selbsttest
durchfuhren und ihren Zustand anzeigen.

Des Weiteren soll keine spezielle Wartung der LED-Aufenanzeigern erforderlich sein.

2.7. Dokumentation

Eine Dokumentation inklusive einer Umbau-Anleitung (siehe Kapitel 2.2), einer Funktions- und
Schnittstellenbeschreibung, einer Diagnoseanleitung und einer Bedienungsanleitung fur das
Gesamtsystem (LED-AufRenanzeige, zugehdrige Software, etc.) sind vom AN anzufertigen.
Die Ubergabe der Dokumente hat in digitaler Form und in deutscher Sprache zu erfolgen.

Bestandteil der Ubergabe miissen auRer der Dokumentation auch die zugehérigen
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Softwarepakete sein. Es sind vom AN Zeichnungen und Sticklisten zu den Komponenten zu

erstellen und dem AG zu ubergeben.

2.8.

Normen und Vorschriften

Grundlage der vorzunehmenden Arbeiten sind die glltigen Rahmenempfehlungen des VDV,

EU-Rahmenrichtlinien sowie der derzeitige Stand der allgemein anerkannten Regeln der

Technik. Sie sind Grundlage fir die rechtsgeschaftliche Abnahme der Fahrzeuge beim AG.

Der AN ist allein fur die Beachtung und Einhaltung der relevanten Vorgaben/Vorschriften

verantwortlich.

Einzuhalten sind unter anderem in ihrer zur Vertragsunterzeichnungen aktuellen Fassung:

Richtlinien der EU

Normen DIN, EN, ISO, VDE

Regeln der Berufsgenossenschaft (VBG)
Unfallverhitungsvorschriften
VDV-Schriften

Verordnungen BOStrab und ESBO

Diese werden durch betriebstypische Anforderungen erganzt.

Ferner sind die unten gelisteten Punkten vom Hersteller einzuhalten und schriftlich zu

bestatigen:

DIN EN 50155:2022-06: Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Elektronische
Betriebsmittel
DIN EN 50121-3-2:2017-11: Bahnanwendungen — Elektromagnetische
Vertraglichkeit - Teil 3-2: Bahnfahrzeuge - Gerate
DIN EN 50343:2014-09: Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Regeln fiir die Installation
von elektrischen Leitungen
DIN EN 45545-1:2013-08: Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen
- Teil 1: Allgemeine Regeln
DIN EN 45545-2:2023-12: Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen
- Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten

o Materialien sind nach Gefahrdungsstufe HL2 herzustellen
DIN EN 61373:2011-04: Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen -
Prifungen fur Schwingen und Schocken, Kategorie 1 Klasse A

VDV 300 - Integriertes Bordinformationssystem (IBIS)
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e VDV 301 - Internetprotokoll basiertes integriertes Bordinformationssystem IBIS-IP

(inkl. aller zugehdrigen Teilschriften der VDV 301)

2.9. Lieferung

Ein Lieferplan ist mit dem AG abzustimmen. Die Lieferung findet an eine beliebig vom AG zu
definierende Adresse im Verkehrsgebiet des AG statt. Alle Teile sind staub- und

witterungsgeschlitzt zu liefern.
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Ausschnitt CurrentDisplayContent mit IBIS-IP

Supported Attribute VDV- Mapped data Licence Remark
Version
(not
implemented)
DisplayContentRef 2.0,2.3 Table DestinationTextContent One entry for each
) display location.
Attribute DTCLoc:
1: Driver_Display
2: Front
3: Side
4:t.b.d.
5 : Interior
Linelnformation 2.0,2.3
Destination 2.0,2.3
ViaPoint - Not supported

Additionallnformation

Not supported

Additionallnformation1

Not supported

Additionallnformation2

Not supported

Additionallnformation3

Not supported

Additionallnformation4

Not supported
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Supported Attribute VDV- Mapped data Licence Remark
Version
(not
implemented)
Additionallnformation5 - Not supported
Additionallnformation6 - Not supported
Additionallnformation7 - Not supported
Additionallnformation8 - Not supported
Additionallnformation9 - Not supported
RunNumber 2.3 RunNumber is not
supported in case of
Connection
information and will be
setto 0
DisplayPolicyGroup | Priority 2.0,2.3 Setto 1 for regular
destination texts.
Setto 2 for departure
countdown texts.
PeriodDuration 2.0,2.3 Not supported
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Supported Attribute VDV- Mapped data Licence Remark
Version
(not
implemented)
Duration 2.0,2.3 Equals to DestTextVisibilityPeriod Duration in seconds

from System parameters table in
case of regular text.

Equals to DepCountVisibilityPeriod in
case of departure countdown text.

DestTextVisibilityPeriod and
DepCountVisibilityPeriod are part of
the System parameters table.

during which the
destination text
(regular or departure
countdown text) is
visible
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Definition der Linie-Sonderzeichen und Graphikzeichen rnil

DS 001a ZZ =99 Sonderzeichen

\ 77 Anzeige ASCII Erklarung
00 XX Liniennummer aus DS 001
01 M x M in der Hunderter-Stelle und Zehner-Stelle Leerfeld
02 6" 157 6 in der Hunderter-Stelle und A (hochgestellt)
03 ,&- 162 |Schulsysmbol (Hansel & Gretel)
04 E E in der Mitte (ohne Nummer)
05 X X in der Mitte (ohne Nummer)
06 Mxx M in der Hunderter-Stelle
07 Nxx N in der Hunderter-Stelle
16 A 158 Handball
17 159 Rollstuhl
18 ﬁ 160 | Flieger / Flughafen
19 632A Linie 632A
20 N x N in der Hunderter-Stelle und Zehner-Stelle Leerfeld
21 ﬂ 155 | Parkplatzverkehr
22 keine Nummer Liniennummer bleibt leer
23 keine Nummer Bei Zlelanzelgern mit mtegrlgrten Linienanzeiger -->
Darstellung Gber gesamt Breite
24 43/46
25 Lo 153 Werkstattfahrt
26 ;05 152 |Fussball
32 rmv 151 Verkehrsunternehmen
36 M1 Symbol M1
37 M2 Symbol M2
38 M3 Symbol M3
39 M4 Symbol M4
40 M5 Symbol M5
11 172 Bundesgartenschau
42 154 'Weihnachtsbaum
43 161 |Bergbahn
44 ;P{\. 163 Eishockey
45 @ 156 |Sektglaser
46 A A in der Mitte (ohne Nummer)
47 B B in der Mitte (ohne Nummer)
48 C C in der Mitte (ohne Nummer)
49 F F in der Mitte (ohne Nummer)
50 SEV 164 Schienenersatzverkehr
51 4A 157 4 in der Hunderter-Stelle und A
52 5A 157 |5 in der Hunderter-Stelle und A
54 LNr.+E Zehner+Einer+E
55 LNr.+A Zehner+Einer+A
56 LNr.+X Zehner+Einer+X
57 LNr.+E Einer+E
58 LNr.+A Einer+A
59 LNr.+X Einer+X
60 BS Bundesgartenschau Spinelli
61 BL Bundesgartenschau Luisenpark
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Rahmenvereinbarung liber Lieferung von LED-AuBenanzeiger fiir Variobahnen

Vertragsparteien
Auftraggeber
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Méhlstralke 27
68165 Mannheim
Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 239-25-E11

Auftragnehmer

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer:

Teil A Allgemeine Regelungen

1 Gegenstand
Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung sind folgende Leistungen:

Beschaffung von LED-AuRenanzeiger fur Strallenbahnen der Typen Variobahn RNV6(Z) und RNV8(2)

far die Front, die Seiten und das Heck.
Vgl. Anlage Nr. 1

2 Bestandteile der Rahmenvereinbarung

Es gelten als Vertragsbestandteile:

2.1 dieser Vertragstext einschlieBlich der Begriffsbestimmungen und den folgenden Anlagen

in der hier aufgefiihrten Rangfolge:

Anlagen zur EVB-IT Rahmenvereinbarung

Anlage Bezeichnung Datum / Anzahl Seiten
Nr. Version

1 2 3 4

1 Leistungsverzeichnis 25.08.2025 9

LED-Aulienanzeiger flr
Variobahnen
2 Definition der Linie- 25.08.2025 1
Sonderzeichen und
Graphikzeichen

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.

Version 0.9.7 vom 05.09.2024
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Anlagen zur EVB-IT Rahmenvereinbarung

Anlage
Nr.

Bezeichnung

Datum / Anzahl Seiten
Version

3 Preisblatt

Diese Rangfolge gilt auch im Rahmen der Einzelauftrage.

2.2 fiir die jeweiligen Einzelauftrage, je nach Leistungsart, die folgenden EVB-IT AGB:

X EVB-IT Kauf-AGB Kauf von Hardware

] EVB-IT Instandhaltungs-AGB Instandhaltung von Hardware

] EVB-IT Uberlassung Typ A-AGB Dauerhafte Uberlassung von
Standardsoftware (Kauf)

] EVB-IT Uberlassung Typ B-AGB Zeitweise Uberlassung von Standardsoftware

] EVB-IT Pflege S-AGB Pflege von Standardsoftware

] EVB-IT System-AGB Erstellung von Gesamtsystemen, ggf.
einschliellich Systemservice

L] EVB-IT Systemlieferungs-AGB Lieferung von Systemen, ggf. einschlieRlich
Systemservice

] EVB-IT Erstellungs-AGB Erstellung bzw. Anpassung von Software

] EVB-IT Service-AGB Systemserviceleistungen

] EVB-IT Cloud-AGB Cloudleistungen

] EVB-IT Dienstleistungs-AGB Dienstleistungen

Die einbezogenen EVB-IT AGB gelten in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden

Fassung.

[] sowie nachrangig folgende weitere Regelungen des Auftraggebers (z. B. zusétzliche oder

besondere Vertragsbedingungen), namentlich

sowie nachrangig zu Nummern 2.1 und 2.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung
von Leistungen (VOL/B) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung.

. Details ergeben sich aus Anlage Nr.

definiert.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®

Version 0.9.7 vom 05.09.2024
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Die oben genannten EVB-IT AGB (zusammen oder einzeln auch die EVB-IT AGB genannt) stehen
unter http://www.cio.bund.de und die VOL/B unter http://www.bmwk.de zur Einsichtnahme bereit.

Die Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* sowie auftragnehmerseitiger AGB fur
Art und Umfang der Cloudleistungen erfolgt nur nach Mafligabe der jeweiligen Regelungen im Besonderen
Teil (Teil B) dieser Rahmen-vereinbarung. Dies gilt unabhangig davon, ob und in welcher Rangfolge
solche Bedingungen als Anlage in der Tabelle aus Nummer 2.1 aufgelistet werden.

Soweit Allgemeine Geschéaftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten
Dokumenten des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer dem Angebot beigefligten
Dokumenten Regelungen in den EVB-IT AGB, dieser Rahmenvereinbarung oder Einzelauftragen
widersprechen, sind sie ausgeschlossen.

Weitere Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht ausdriicklich
durch den Auftraggeber zugelassen wurden.

3  Einzelauftrage

Der Auftragnehmer ist aufgrund eines erklarten Einzelauftrages zu den dort beauftragten Lieferungen
und/oder Leistungen verpflichtet, wenn diese nach der Rahmenvereinbarung vorgesehen sind.

Einzelauftrage beziehen die Regelungen der Rahmenvereinbarung ein.
3.1 Abrufe und Bestitigung

3.1.1  Der Einzelauftrag erfolgt
mit dem/den Einzelauftragsmuster(n) aus Anlage Nr.

mittels elektronischem Bestellsystem gemaf} Anlage Nr. und gemaR den dort aufgefihrten
Bestimmungen.

mit dem Bestellformular aus dem ERP-System des Auftraggebers bzw. des jeweiligen
Bedarfstragers.

wie nachfolgend beschrieben:

X O X OO

Die Erteilung des Einzelauftrages erfolgt

[] nach Abstimmung der folgenden Punkte: (z.B. Termine, konkretisierter
Leistungsumfang).

X nach Durchfilhrung des Verfahrens und zu den Bestimmungen gemé&R Anlage Nr. 1
.Leistungsverzeichnis LED-AuRenanzeiger fiir Variobahnen®.

3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Einzelauftrage aus dieser Rahmenvereinbarung
unverziiglich, spatestens jedoch binnen

X einer Woche

[l Kalendertagen

wie folgt zu bestéatigen:

[l wiein Anlage Nr. ___ vorgesehen

[] infolgendem Internetportal (z. B. Lieferantenportal des Auftragnehmers) wie dort
vorgesehen:

X in Textform an: Auftragsbestaetigungen@rnv-online.de

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.

Version 0.9.7 vom 05.09.2024
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Hinweis: Vor der Bestatigung ist, soweit vereinbart, durch den Auftragnehmer zu prufen, ob durch den
Einzelauftrag Héchstvolumina tberschritten werden! Siehe auch Abschnitt "Hochstvolumen" [im
Standard Nummer 9].

4  Geschatztes Auftragsvolumen

Das geschatzte Auftragsvolumen, d. h. der geschatzte Auftragswert (Schatzwert) oder die geschatzte
Auftragsmenge (Schatzmenge)

ergibt sich aus: [z.B. Anlage oder Bekanntmachung]
ergibt sich aus Anlage Nr. 3 ,Preisblatt®.

betragt Euro (netto).

betragt [z. B. Personentage oder Lizenzen].

OO0O0XO

ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe Teil B dieser
Rahmenvereinbarung)

Geltung des geschitzten Auftragsvolumens in Relation zur Laufzeit

XI Das geschatzte Auftragsvolumen gilt fiir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl.
Verlangerungsoptionen und automatischen Verlangerungen.

[] Das geschatzte Auftragsvolumen gilt fiir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne
Verlangerungsoptionen und ohne deren automatische Verlangerung.

[] Es erhéht sich durch die Ausiibung von Verlangerungsoptionen fiir die Rahmenvereinbarung
bzw. durch deren automatische Verlangerung

[] anteilig.
(] wie folgt: )

5 Abnahmeverpflichtung/Mindestabnahme

Es besteht keine Verpflichtung zum Abruf von Leistungen aus der Rahmenvereinbarung durch
Auftraggeber oder Bezugsberechtigte, es sei denn, es ist in dieser Nummer etwas anderes vereinbart.
Weder die Angabe geschatzter Auftragsvolumina noch die von Hochstvolumina fiihrt zu einer
Abnahmeverpflichtung.

X Die Mindestabnahme ergibt sich aus Anlage Nr. 3 ,Preisblatt‘.
[] Die Mindestabnahme betragt Euro (netto).

[] Die Mindestabnahme ergibt sich aus den Regelungen zu den verschiedenen Leistungsarten (siehe
Teil B dieser Rahmenvereinbarung).

Geltung der Mindestabnahme in Relation zur Laufzeit

XI Die Mindestabnahme gilt fiir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl.
Verlangerungsoptionen und automatischen Verlangerungen.

[] Die Mindestabnahme gilt fiir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne
Verlangerungsoptionen und ohne deren automatische Verlangerung.

[l Die Mindestabnahme erhéht sich durch die Ausiibung von Verlangerungsoptionen fiir die
Rahmenvereinbarung bzw. durch deren automatische Verlangerung

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.

Version 0.9.7 vom 05.09.2024
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O

6

[] anteilig.
[] gemaR Anlage Nr. .

Die Mindestabnahme gilt pro Jahr der Laufzeit der Rahmenvereinbarung, kumuliert Gber die
Gesamtlaufzeit.

Hochstvolumen

Das Hoéchstvolumen, d. h. der Hochstwert oder die Hochstmenge

O
X
L]

ergibt sich aus [z. B. Bekanntmachung]
ergibt sich aus Anlage Nr. 3 ,Preisblatt”.

betragt Euro (netto) (Hochstwert).

Geltung des Héchstvolumens in Relation zur Laufzeit

X
O

6.2

Das Hochstvolumen gilt fir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung inkl.
Verlangerungsoptionen und automatischen Verlangerungen.

Das Hochstvolumen gilt fir die gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung ohne
Verlangerungsoptionen und ohne deren automatische Verlangerung.

[l Es erhéht sich durch die Ausiibung von Verlangerungsoptionen fiir die Rahmenvereinbarung
bzw. durch deren automatische Verlangerung

[] anteilig.
[ ] gemaR Anlage Nr.

Mitteilungspflicht des Auftragnehmers

Wirde durch einen Einzelauftrag eine Hochstmenge bzw. der Hochstwert der
Rahmenvereinbarung Gberschritten, wird der Auftragnehmer den Bezugsberechtigten und den
Auftraggeber darauf hinweisen und den Einzelauftrag nicht ohne Freigabe des Auftraggebers
und/oder des Bezugsberechtigten annehmen/bestatigen.

[ ] Die Mitteilung erfolgt zusatzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an
folgende Adresse:

Folgen des Erreichens von Héchstvolumina

Bei Erreichen oder Uberschreiten des Hochstvolumens ist der Auftragnehmer nicht mehr zur Erflllung
kinftiger Einzelauftrage verpflichtet.

Unabhangig davon

[l

hat der Auftraggeber das Recht, diese Rahmenvereinbarung fristlos oder mit einer von ihm
bestimmten Frist

] von maximal 3 Monaten
] von maximal Monaten
zu kundigen.

Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Hochstvolumina vor und sind nicht alle Héchstvolumina
ausgeschopft, hat der Auftraggeber das Recht, die Kiindigung auf die Teile der
Rahmenvereinbarung zu beschranken, fur die die Hochstvolumina ausgeschépft sind.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.

Version 0.9.7 vom 05.09.2024
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X

7

endet die Rahmenvereinbarung, ohne dass es einer Kiindigung bedarf.

Sind mehrere Héchstvolumina vereinbart, gilt dies erst, wenn alle Héchstvolumina ausgeschdpft
sind. Sieht die Rahmenvereinbarung mehrere Héchstvolumina vor und sind nicht alle
Hoéchstvolumina ausgeschdépft, hat der Auftraggeber das Recht, die Teile der
Rahmenvereinbarung fristlos oder mit einer von ihm bestimmten Frist

] von maximal 3 Monaten
] von maximal Monaten
zu kundigen, fur die die Hochstvolumina ausgeschopft sind.

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers im Rahmen von Lieferungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Einzelauftrag genannten Produkte zu liefern. Die Lieferung
erfolgt an den Sitz des Bezugsberechtigten, soweit im Einzelauftrag oder in Anlage Nr. 1
.Leistungsverzeichnis LED-AuRenanzeiger fir Variobahnen® nicht anders vereinbart.

Die Lieferung erfolgt in handelsublicher, den Erfordernissen des Liefergegenstandes und der Versandart

angemessener Verpackung und wird nicht gesondert vergutet.

X

X

Die Lieferung von Hardware und anderen Gegenstanden erfolgt gemaf Anlage Nr. 1
.Leistungsverzeichnis LED-AuRenanzeiger fiir Variobahnen*

Die Lieferung von Software* erfolgt
[] durch Download

X] wie folgt gemaR Anlage 1 ,Leistungsverzeichnis LED-AuRenanzeiger fir Variobahnen*

Die Lieferung muss spatestens 9 Monate nach Erteilung des Einzelauftrags, in der in Anlage Nr. 1
,Leistungsverzeichnis LED-AuRenanzeiger fir Variobahnen® vereinbarten Form zu den
Geschaftszeiten des Bezugsberechtigten erfolgen, soweit nichts anderes im Einzelauftrag
vereinbart ist, wobei eine klrzere Frist einvernehmlich zu vereinbaren ist.

Der Bezugsberechtigte ist rechtzeitig, mindestens aber Arbeitstage vor Lieferung, unter
Angabe der Uhrzeit von der geplanten Lieferung zu benachrichtigen.

Erkennt der Auftragnehmer, dass er eine Lieferfrist nicht einhalten kann, so hat er dem
Bezugsberechtigten die Grinde flr die Verzégerung unverziglich in Textform mitzuteilen. Etwaige
Anspriche des Bezugsberechtigten aus der nicht fristgemafen Lieferung bleiben unberihrt.

Allen Lieferungen sind Lieferscheine beizufigen, die die Bestellnummer, das Bestelldatum sowie
die Artikel-nummer so ausweisen, dass eine Zuordnung der gelieferten Produkte
unmissverstandlich maoglich ist.

Teillieferungen sind ausgeschlossen, soweit im Einzelauftrag oder in Anlage Nr. nicht
anders vereinbart.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Normen und Vorschriften gemaf Anlage Nr. 1
.Leistungsverzeichnis LED-AuRenanzeiger fiir Variobahnen Punkt 2.8" einzuhalten.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.

Version 0.9.7 vom 05.09.2024
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(o]

Berichtswesen (Reporting)

XI Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverziiglich, wenn
100 % des geschatzten Auftragsvolumens

100 % des Hoéchstvolumens

75 % des geschatzten Auftragsvolumens

75 % des Hochstvolumens

% des geschatzten Auftragsvolumens

D000 XO

% des Hochstvolumens

erreicht sind. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne der angegeben Volumina erreicht sind.
MaRgeblich dabei ist der tatsachlich erbrachte Leistungsstand und die sich daraus ergebende
Vergutung, soweit nicht nachstehend anders vereinbart:

[] Diese Mitteilung erfolgt zusétzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an
folgende Adresse:

[ 1 Soweit Héchstvolumina zu 75 % erreicht sind und sich abzeichnet, dass die Einzelauftrage aus der
Rahmenvereinbarung kumuliert dazu fihren werden, dass vor dem Ende der Laufzeit der
Rahmenvereinbarung Héchstvolumina ausgeschopft sein werden, wird der Auftragnehmer dies
dem Auftraggeber unverziglich mitteilen. Dies gilt auch dann, wenn nur einzelne Héchstvolumina
ausgeschopft sind.

[] Diese Mitteilung erfolgt zusétzlich mit einer entsprechenden Dringlichkeitsstufe in Textform an
folgende Adresse:

[] Artund Umfang der besonderen Mitteilungspflichten des Auftragnehmers zum Ausschépfungsgrad
ergeben sich aus Anlage Nr.

9 Vergiitung der Leistungen

9.1 Grundsatzliches

Die Vergutung der Leistungen des Auftragnehmers ergibt sich aus Anlage Nr. 3 ,Preisblatt’. Etwas
anderes gilt nur, soweit ausnahmsweise eine Preisanpassung [im Standard gemaR Nummer

14] vereinbart ist und/oder soweit nach dieser Rahmenvereinbarung fiir Einzelauftrdge Miniwettbewerbe
durchzufiihren sind und hierfir der Preis Zuschlagskriterium ist.

Materialkosten, Reisekosten und Nebenkosten* sind in den Preisen enthalten, soweit nicht ausdriicklich
etwas anderes vereinbart ist. Reisezeiten werden nicht vergutet, soweit nicht ausdricklich etwas
anderes vereinbart ist.

Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise zuzlglich zu zahlender Umsatzsteuer in
gesetzlicher Hohe, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.

Version 0.9.7 vom 05.09.2024
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9.3 Failligkeit und Zahlungsfristen

Die Vergutung wird nach der Leistungserbringung fallig und ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang
einer pruffahigen Rechnung zu zahlen, soweit nachfolgend oder im Teil B dieser Rahmenvereinbarung
nichts anderes vereinbart ist.

Die Pruffahigkeit einer Rechnung setzt bei einer Vergutung nach Aufwand voraus, dass der
Auftragnehmer mit der Rechnung von ihm unterschriebene Leistungsnachweise Uber die Leistungen
und die weiteren geltend gemachten Kosten gemalt dem Muster aus Anlage Nr. vorlegt.

[ ] Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise elektronisch einzureichen, wobei das Format aus
Anlage Nr. einzuhalten ist.

[ ] Abweichend hiervon sind die Leistungsnachweise in folgender Form einzureichen:

Soweit vorstehend keine Form eines Leistungsnachweises vereinbart ist, gilt das Muster 1 zu den EVB-
IT Dienstleistungs-AGB.

Die Vergutung fiir als Dauerschuldverhaltnis zu erbringende Leistungen (z. B. Pflegeleistungen) ist
abweichend davon wie folgt fallig:

monatlich bis zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats.
quartalsweise bis zum 15. des zweiten Monats des laufenden Quartals.
jahrlich biszum __ des laufenden Jahres.

gemal Anlage Nr. __

oo

Abweichend gilt:

[] Die Vergiitungen sind nicht 30 Tage, sondern Tage nach Falligkeit und Zugang einer
praffahigen und zutreffenden Rechnung zu zahlen.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.

Version 0.9.7 vom 05.09.2024
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[] Falligkeit und Zahlungsfristen ergeben sich aus Anlage Nr. .
[]

10 Preisanpassungen
Die vereinbarte Verguitung gilt fir die Laufzeit der Rahmenvereinbarung und alle Einzelauftrage, jeweils
einschlieBlich etwaiger Verlangerungen. Eine Erhéhung der Vergltung fur Produkte und/oder
Leistungen ist ausgeschlossen, sofern nicht nachfolgend ausnahmsweise Abweichendes vereinbart ist.
10.1 Preisanpassungsklausel mit Index
[XI Die nachfolgende Regelung gilt

[] foralle Produkte und Leistungen

X] fir alle Produkte gemaR Preisblatt, Ziffer 1 L ED-AuRenanzeiger".

Hat sich der vom Statistischen Bundesamt amtlich festgestellte

Erzeugerpreisindex fir IT-Dienstleistungen DL-IT (2015 = 100) fur folgende
Leistungsbestandteile:

Erzeugerpreisindex fir IT-Dienstleistungen DL-IT-01 Software und Softwarelizenzen (2015 =
100) fiir folgende Leistungsbestandteile:

Erzeugerpreisindex fir IT-Dienstleistungen DL-IT-02 IT-Beratung und Support (2015 = 100)
fur folgende Leistungsbestandteile:

Erzeugerpreisindex fir IT-Dienstleistungen DL-IT-03 Softwareentwicklung und
Programmierung (2015 = 100) fir folgende Leistungsbestandteile:

Erzeugerpreisindex fir IT-Dienstleistungen DL-IT-04 IT-Management (2015 = 100) fur
folgende Leistungsbestandteile:

Erzeugerpreisindex fur IT-Dienstleistungen DL-IT-05 Datenverarbeitung, Hosting und damit
verbundene DL (2015 = 100) fur folgende Leistungsbestandteile

X O O 0O 0O O O

Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte des Statistischen Bundesamts, insb. Teilbereich
Datenverarbeitungsgerate, elektronische und optische Erzeugnisse (GP19-26) (2021 = 100)
fur folgende Leistungsbestandteile:

] Index fiir (Jahr: = 100) fiir folgende Leistungsbestandteile:

seit Vertragsschluss oder dem Datum der letzten Anpassung um mehr als 3 % nach oben oder
unten verandert, kann jeder Vertragspartner durch schriftliche Erklarung eine angemessene
Anpassung der Preise verlangen. [Beispiel: Der Vertragsschluss war am 1.1.2022. Der Index hatte
zu diesem Zeitpunkt einen Stand von 105 %. Eine Preisanpassung ist moglich, wenn der Index
Uber 108,15 % liegt. Berechnung: 105 + (105 * 0,03) = 105 + 3,15 = 108,15 %]

Die Hohe der Anpassung muss mindestens die Halfte der in Satz 1 genannten Anderung des oben
ausgewahlten Indexes betragen und darf dessen Anderung keinesfalls (ibersteigen. Die
Anpassung kann friihestens mit Wirkung zu dem auf Zugang des Anpassungsverlangens
folgenden Ubernachsten Monatsersten verlangt werden. Die Anpassung gilt unabhangig davon
nicht fur vor Wirksamwerden der Anpassung erklarte Einzelauftrage, soweit nicht nachstehend
anders vereinbart:

[] Die Anpassung gilt auch fiir erteilte Einzelauftrage, die zum Zeitpunkt der Erklarung des
Anpassungsverlangens bereits langer als ein Jahr laufen.

X Eine Erhéhung der Vergiitung fiir Produkte und/oder Leistungen darf erstmals 24 Monate
nach Beginn der Rahmenvereinbarung, weitere Erhdhungen frihestens jeweils 12 Monate
nach Wirksamwerden der vorherigen Erhéhung angeklndigt werden.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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11 Rechnungen

[] Die Rechnung ist nach den Vorgaben der folgenden E-Rechnungsverordnung elektronisch
einzureichen

[] E-Rechnungsverordnung des Bundes - ERechV
] [z.B. E-Rechnungsverordnung des jeweiligen Landes]

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
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Dabei ist folgende Leitweg-ID zu verwenden. Zudem mussen alle Pflichtfelder sowie die
Zusatzfelder

gefullt sein. Weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr.

Eine Rechnung, die entgegen vorstehender Regelung nicht elektronisch gestellt wird, begrindet
keinen Verzug nach § 286 Abs. 3 BGB.

Rechnungen sind an folgende Stelle zu richten: rg_rnv@rnv-online.de

Der Einzelauftrag wird mit dem jeweiligen Bezugsberechtigen abgerechnet.

X OKX

Die Anforderungen an Rechnungen und weitere Details (z. B. dezentrale Rechnungsstellung pro
Bezugsberechtigtem) ergeben sich aus Anlage ,Merkblatt Elektronische Rechnung®.

12 Verantwortlicher Ansprechpartner (m/w/d)

X1 Ansprechpartner (m/w/d) fiir diese Rahmenvereinbarung beim Auftraggeber sind:

Name Rolle/Leistungsbereich | Organisationseinheit | Telefonnummer | E-Mail
Michelle Einkauf Material und | RE3 0621/465-1707 | M.Pertlwieser@rnv-
Pertlwieser Dienstleistungen online.de
Carsten Robl Qualitatssicherung FZ4 0621/465-5412 | C.Robl@rnv-
und Technisches Blro online.de
Pascal Lutz Qualitatssicherung FZ4 0172/7504929 | P.Lutz@rnv-
und Technisches Blro online.de

[] Ansprechpartner (m/w/d) fiir diese Rahmenvereinbarung beim Auftragnehmer sind:

Name Rolle/Leistungsbereich | Organisationseinheit | Telefonnummer | E-Mail

[] Die Ansprechpartner (m/w/d) fiir diese Rahmenvereinbarung ergeben sich aus Anlage Nr.

13 Remoteservice*

[] Der Auftragnehmer erbringt entsprechend der Remoteservicevereinbarung geman Anlage
Nr. die dort aufgefuhrten Teile der Leistung mittels Remoteservice*.

[] Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Remoteservice* berechtigt ist, wird er diesen
ausschlieBlich aufgrund der Remoteservicevereinbarung gemal Anlage Nr. erbringen.

14 Haftpflichtversicherung

X1 Der Auftragnehmer weist bei Abschluss dieser Rahmenvereinbarung dem Auftraggeber nach, dass
er Uber eine im Rahmen und Umfang marktibliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine
vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfugt.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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X Diese muss folgende Mindestdeckungssummen beinhalten, die mindestens 1 mal jahrlich in
voller Héhe zur Verfigung stehen:

Vermdgensschaden 3 Millionen Euro
Sachschaden 3 Millionen Euro

Personenschaden 3 Millionen Euro

Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende dieser
Rahmenvereinbarung und darlber hinaus bis zur Verjahrung samtlicher
Mangelanspriche aus den Einzelauftragen aufrechterhalten. Kommt der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber nach
erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kiindigung des Vertrages
berechtigt, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.
Weitergehende Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere
Schadensersatzanspriiche, bleiben hiervon unberihrt.

15 Haftungsregelungen

15.1 Haftung des Auftragnehmers

In Fallen leichter Fahrlassigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers fur alle gesetzlichen und
vertraglichen Freistellungs-, Schadens- und Aufwendungsersatzanspriche des Auftraggebers und der
Bezugsberechtigen aus der Rahmenvereinbarung und den Einzelauftrdgen insgesamt ausschlielich
begrenzt auf den kumulierten Auftragswert der erteilten Einzelauftrage. Betragt der kumulierte
Auftragswert 1.000.000 Euro oder weniger, wird fur diese Haftungsbeschrankung ein kumulierter
Auftragswert von 1.000.000 Euro zu Grunde gelegt. Betragt der kumulierte Auftragswert mehr als
1.000.000 Euro bis zu 2.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 2.000.000 Euro zugrunde
gelegt. Betragt der kumulierte Auftragswert mehr als 2.000.000 Euro bis zu 5.000.000 Euro, wird ein
kumulierter Auftragswert von 5.000.000 Euro zugrunde gelegt. Betragt der kumulierte Auftragswert mehr
als 5.000.000 Euro bis zu 10.000.000 Euro, wird ein kumulierter Auftragswert von 10.000.000 Euro
zugrunde gelegt. Betragt dieser kumulierte Auftragswert mehr als 10.000.000 Euro, wird fir diese
Haftungsbeschrankung ein kumulierter Auftragswert von 20.000.000 Euro zu Grunde gelegt.

Der Auftragnehmer haftet nicht flir entgangenen Gewinn.

Diese Haftungsbeschrankungen gelten nicht fir Anspriiche wegen Vorsatz und grober Fahrlassigkeit,
bei der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das
Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt sowie bei Garantieversprechen.

Etwaige Haftungsbeschrankungen aus den jeweils in den Einzelauftrag einbezogenen EVB-IT AGB
gelten nicht, soweit nicht in nachfolgender Nummer [im Standard Nummer 21.2] etwas anderes
vereinbart ist.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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15.2 Erganzende bzw. vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer
21.1] abweichende Haftungsregelungen
15.2.1 Andere Hé6henbeschrankung der Haftung aus der Rahmenvereinbarung

[ ] An die Stelle der in Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer
21.1] vorgesehenen Beschrankung der Haftung tritt eine Beschrankung auf

] % des Gesamtbetrages der kumulierten Auftragswerte der erteilten Einzelauftrage.
] Euro
[] 5.000.000 Euro

15.2.2 Zusaitzliche Beschrankung der Haftung aus dem Einzelauftrag

[] Ergéanzend zum Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers" [im Standard Nummer 21.1] ergeben sich
etwaige Beschrankungen der Haftung des Auftragnehmers aus den jeweils in den Einzelauftrag
einbezogenen EVB-IT AGB. Sie betreffen die Haftung aus den Einzelauftragen und gelten pro
Einzelauftrag.

[] An die Stelle der dort vorgesehenen Beschrankung auf den Auftragswert* tritt eine
Begrenzung auf % des Auftragswerts* des Einzelauftrags.

[] An die Stelle der dort vorgesehenen Beschrankung auf den Auftragswert* des Einzelauftrags
tritt eine Begrenzung auf Euro.
15.2.3 Sonstige Abweichungen vom Abschnitt "Haftung des Auftragnehmers” [im Standard
Nummer 21.1]
[l Etwaige Beschrankungen der Haftung gelten nicht bei Datenschutzverletzungen.
[] Etwaige Beschrankungen der Haftung gelten nicht fiir Freistellungsanspriiche
[] Der Auftragnehmer haftet auch fiir entgangenen Gewinn.

[ ] Regelungen zur Haftung ergeben sich ausschlieBlich aus Anlage Nr.

15.3 Haftung des Auftraggebers
[] Die Haftung des Auftraggebers ist wie folgt begrenzt:
[] Die Haftung des Auftraggebers ist begrenzt gemaR folgender Anlage .

16 IT-Sicherheit

Unbeschadet ggf. weitergehender gesetzlicher Anforderungen, weitgehender Verpflichtungen aus dieser
Rahmenvereinbarung und aus den Einzelauftragen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, daftir zu sorgen,
dass der Auftraggeber und die Bezugsberechtigten bei IT-Sicherheitsvorfallen oder Ereignissen, die
voraussichtlich zu einem IT-Sicherheitsvorfall fiUhren, von denen der Auftraggeber bzw. die
Bezugs-berechtigten betroffen sein kénnten, unverziglich Gber den Vorfall oder das jeweilige Ereignis,
potentielle Auswirkungen beim Auftraggeber und den Bezugsberechtigten sowie die ergriffenen
MaRnahmen informiert werden.

[ ] Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem, bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die
Regelungen zur IT-Sicherheit gemafl Anlage Nr. zu beachten.

17 Allgemeine Sicherheitsanforderungen, Geheimschutz
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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[] sich der Geheimschutzbetreuung durch die jeweils zustandige Stelle zu unterstellen.

[] die Regelungen der Bezugsberechtigten zur Sicherheit am Einsatzort gemaR Anlage Nr. zu
beachten.

[] folgende weitere Regelungen einzuhalten:

18 Vertraulichkeit und Datenschutz

[ ] Erganzend zu bzw. abweichend von den jeweiligen Regelungen in den jeweiligen, fiir den
Einzelauftrag geltenden EVB-IT AGB, ergeben sich Regelungen zur Vertraulichkeit aus Anlage
Nr.

[ ] Soweit durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des jeweiligen

Auftraggebers/Bezugsberechtigen verarbeitet werden sollen (Auftragsverarbeitung), gilt Folgendes:

[] die Parteien des Einzelauftrags treffen auf Verlangen des jeweiligen
Auftraggebers/Bezugsberechtigen eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemaf dem
Muster aus Anlage Nr.

[] Details sind in Anlage Nr. geregelt.

Ungeachtet dessen muss die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zumindest die gesetzlichen
Mindestanforderungen beinhalten.

[] Beziiglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gelten die gesetzlichen
Mindestanforderungen und darlber hinaus die Regelungen aus Anlage Nr.

19 Laufzeit und Kiindigung der Rahmenvereinbarung und von Einzelauftragen

19.1 Laufzeit der Rahmenvereinbarung

Die Rahmenvereinbarung ist befristet und beginnt
] am ;

XI  mit Zuschlag;

[l mit Zuschlag, jedoch frilhestens am ;

sie endet
[l am .
X  mit Ablauf von 72 Monaten.

Soweit in Abschnitt "Folgend des Erreichens von Héchstvolumina" [im Standard Nummer
9.3] vereinbart, endet diese Rahmenvereinbarung jedoch unabhangig davon bei Erreichen der
entsprechenden Héchstvolumina vorzeitig.

19.2 Verldangerungen der Rahmenvereinbarung

[ ] Die Rahmenvereinbarung verlangert sich mal jeweils um Monate zu denselben
Bedingungen, wenn sie nicht mit einer Frist von Monaten zu ihrem Ende durch den
Auftraggeber gekindigt wird. Sie endet jedoch spatestens nach Monaten, ohne dass es
einer Kuindigung bedarf. Eine Verlangerung aufgrund dieser Klausel erfolgt nicht, soweit die
Rahmenvereinbarung [im Standard: aufgrund Nummer 9.3] vorzeitig endete.

X Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung einmal mal um 24 Monate zu denselben
Bedingungen zu verlangern. Die Ausiibung der Verlangerungsoption wird der Auftraggeber dem
Auftragnehmer spatestens 3 Monate vor dem jeweiligen Vertragsende mitteilen.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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19.3 Ordentliche Kiindigung der Rahmenvereinbarung

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rahmenvereinbarung vorzeitig mit einer Frist von Monaten
zum ordentlich zu kindigen, frihestens jedoch zum Ende des [z. B. zweiten
Vertragsjahres]; dieses ordentliche Kiindigungsrecht entfallt, wenn sich die Rahmenvereinbarung [im
Standard geregelt in Nummer 25.2 verlangert hat.

O

Soweit in Abschnitt ,Folgen des Erreichens des Hochstvolumens® [im Standard Nummer 9.3] vereinbart,
ist der Auftraggeber unabhangig davon berechtigt, diese Rahmenvereinbarung bei Erreichen der
entsprechenden Héchstvolumina vorzeitig zu kiindigen.

19.4 Ende/Kiindigung von Einzelauftragen

Das Ende der Rahmenvereinbarung lasst die Wirksamkeit bestehender Einzelauftrage unberihrt. Fir
bestehende Einzelauftrage gilt die Rahmenvereinbarung bis zum Ende der Einzelauftrage weiter, soweit
nichts anderes vereinbart ist.

[] Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, mit Wirkung friilhestens zum Ende der Rahmenvereinbarung
auch alle Einzelauftrage zu kiindigen, soweit nach deren Rechtsnatur eine Kiindigung mdoglich ist.
Bis dahin erbrachte Leistungen werden anteilig vergutet, wobei etwaige Anspriiche wegen Mangeln
unberihrt bleiben. Nicht erbrachte Leistungen werden auch nicht vergttet, wobei § 648 BGB
unberlhrt bleibt.

O

[l Weitere Regelungen zum Ende der Rahmenvereinbarung ergeben sich aus dieser Anlage

19.5 AuBerordentliche Kiindigung/Riicktritt

Das Recht der Parteien zur auRerordentlichen Kiindigung der gesamten Rahmen-vereinbarung, von
Einzelauftrdgen oder jeweils Teilen davon aus wichtigem Grund fristlos oder mit einer Frist bleibt
unberihrt. Eine Kiindigung aus wichtigem Grund bedarf der vorherigen Abmahnung oder einer
angemessenen Fristsetzung, es sei denn, dies ist gemal § 323 BGB Abs. 2 Nr. 1 oder 2 entbehrlich
oder es liegen besondere Umstande vor, die unter Abwagung der beiderseitigen Interessen die sofortige
Kindigung rechtfertigen.

Ein wichtiger Grund fur den Auftraggeber und die Bezugsberechtigten liegt insbesondere in folgenden
Fallen vor:

e Der Auftragnehmer kann ein vereinbartes Produkt nicht mehr liefern und die Zustimmung zur
Lieferung eines Ersatzproduktes wird nicht erteilt. In diesem Fall kénnen der Auftraggeber bzw. die
Bezugsberechtigten beziglich des betroffenen Produktes eine Teilkiindigung erklaren.

e Der Auftragnehmer kann einen wesentlichen Teil des vereinbarten Produktportfolios nicht mehr
liefern und die Zustimmung zur Lieferung von Ersatzprodukten wird nicht erteilt. In diesem Fall
kénnen der Auftraggeber bzw. die Bezugsberechtigten die Rahmenvereinbarung insgesamt
kiindigen.

e Der Auftragnehmer verletzt in einem Vertragsjahr schuldhaft und wiederholt Berichtspflichten
und/oder Nebenpflichten, wobei geringflgige Verletzungen auller Betracht bleiben.

e Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt festgelegte Liefer- bzw. Leistungszeitraume
oder -zeitpunkte. Unwesentliche Uberschreitungen bleiben dabei auler Betracht.

e Der Auftragnehmer verletzt schuldhaft und wiederholt andere wesentliche Vertragspflichten, wobei
geringfiigige Verletzungen aulRer Betracht bleiben.

Wird die Rahmenvereinbarung aus Griinden auf3erordentlich gekiindigt, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, sind die Bezugsberechtigten berechtigt, erteilte Einzelauftrage ebenfalls aullerordentlich
zu kindigen bzw. soweit es sich nicht um Dauerschuldverhaltnisse handelt, von nicht vollstandig

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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erfillten Einzelauftrdgen ganz oder teilweise zurtickzutreten; soweit eine Teilleistung aus dem jeweiligen
Einzelauftrag bereits bewirkt ist, kann der Auftraggeber hinsichtlich dieser Teilleistung jedoch nur
zurlcktreten, wenn er an dieser, unter Beriicksichtigung seiner individuellen Situation, objektiv kein
Interesse hat.

20 Zurickbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte

Zuruckbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei
denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrundeliegenden Gegenanspriche nicht oder diese sind
rechtskraftig festgestellt. Dies gilt auch fur ein etwaiges Vermieterpfandrecht, z. B. in Bezug auf
Hardware, Software und gehostete Daten des Auftraggebers.

21 Textform

Soweit in dieser Rahmenvereinbarung nichts anderes geregelt ist, bedirfen vertragliche Mitteilungen
und Erklarungen mindestens der Textform. Fur Stdrungsmeldungen und Mangelrtigen ist der Eintrag in
ein Ticketsystem ausreichend.

22 Anwendbares Recht, Gerichtstand

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere
Rechtsordnung verweisen, und unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen tber
Vertrage Uber den internationalen Warenkauf (CISG).

Liegen die Voraussetzungen fur eine Gerichtsstandsvereinbarung nach §§ 38, 40 ZPO vor, richtet sich
der Gerichtsstand flr alle Streitigkeiten Uber die Glltigkeit der Rahmenvereinbarung und der
Einzelauftrage und fur alle Streitigkeiten aus diesen Vertragsverhaltnissen ausschlief3lich nach dem Sitz
der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle. Der Auftraggeber ist auf Verlangen
verpflichtet, die ihn im Prozess vertretende Stelle mitzuteilen.

23 Sonstige Vereinbarungen
[] Sonstige Vereinbarungen:
[] Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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Teil B: Kauf von Hardware (EVB-IT Kauf)

1 Geltung der AGB

Fur Einzelauftrage tUber den Kauf von Hardware gelten die EVB-IT Kauf AGB in der jeweils bei
Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. Die Rangfolge der Geltung ergibt sich aus
Teil A Nummer 2 (Bestandteile der Rahmenvereinbarung).

Sofern vorinstallierte* Betriebssystemsoftware Gegenstand des Kaufes ist, gelten zusatzlich die EVB-IT
Uberlassung-AGB (Typ A) in der jeweils bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung.
Die Rangfolge der Geltung ergibt sich aus Teil A Nummer 2 (Bestandteile der Rahmenvereinbarung)

Ubersicht iiber die vereinbarten Leistungen

N

X] Kauf von Hardware
X inklusive vorinstallierter* Betriebssystemsoftware
[] und Aufstellung*

X sonstige Leistungen: Bereitstellung einer Editor-Software, die dem AG die Méglichkeit gibt,
unternehmensspezifische Versorqgungen vorzunehmen (Liniensonderzeichen, Linienersatzliste
(siehe Anhang: “LinieSonderzeichenRNV*)

3 Gegenstinde

Der Auftragnehmer verkauft dem Auftraggeber auf dessen Auftrag hin Hardware, ggf. einschliel3lich
weiterer Leistungen, z.B. vorinstallierter* Betriebssystemsoftware, Aufstellung etc. gemafs Anlage Nr. 1
.Leistungsverzeichnis LED-AuRenanzeiger fir Variobahnen®.

Es gelten bezlglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen vorinstallierten* Betriebssystemsoftware in
der folgenden Rangfolge:

e Rechteregelungen des Auftraggebers gemal Anlage Nr. ,
e Ziffer 3.1 EVB-IT Uberlassung-AGB (Typ A),

e die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr. . Die
jeweiligen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen
Regelungen weder entgegenstehen noch diese beschranken.

4 Produktstabilitét

4.1 Der Auftragnehmer schuldet die vereinbarte Art und Qualitat der Produkte wahrend der
gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung. Der Auftragnehmer wird sich gegeniiber
etwaigen Vorlieferanten und Unterauftragnehmern entsprechend absichern.

Dariiber hinaus verpflichtet sich der AN eine Ersatzteilversorqung und einen
Reparaturservice iiber mindestens 15 Jahre sicherzustellen.

X Hinsichtlich Art und Qualitat miissen fiir die Dauer des Vertrages die Produkte

[ ] mit den ggf. in einer Teststellung liberlassenen und vom Auftraggeber als erfiillungstauglich
befundenen Produkten identisch sein,

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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X] die in Anlage Nr. 1 ,Leistungsverzeichnis LED-AuBenanzeiger fiir Variobahnen“ vereinbarten
Komponenten (konkrete Bauelemente, wie z. B. bestimmte Speicher, Prozessoren,
Hardwareschnittstellen, Fabrikate) aufweisen,

[] infolgenden Komponenten identisch sein.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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6.1

Lieferung der Hardware
Die Lieferung erfolgt an folgende Lieferadresse(n): zu den nachstehenden Zeiten:

Lieferanschrift und Lieferzeitpunkt ergeben sich aus dem Einzelauftrag unter Beachtung der
Festlegungen aus dieser Rahmenvereinbarung.

Lieferanschriften und Lieferzeitpunkte ergeben sich aus Anlage Nr.
Weitere Vereinbarungen zu Anlieferung gemafR Anlage Nr.

Vereinbarungen zur Vorinstallation* der Betriebssystemsoftware ergeben sich aus Anlage
Nr.

Vereinbarungen zur Aufstellung der Hardware* ergeben sich aus Anlage Nr.

Vergiitung

Kaufpreis

Der jeweilige Kaufpreis ergibt sich

X
L]

6.2

X
L]
O

O oo~

0 N N R B s

gemal Teil A, Abschnitt "Verglitung der Leistungen”

aus dem Miniwettbewerb gemaf Anlage Nr.

Falligkeit und Zahlung
Die Falligkeit und Zahlungsfrist ergeben sich aus Teil A.
Die Vergutung fur den Kauf ist abweichend von Teil A fallig Tage nach

und ist abweichend von Teil A nicht 30 Tage sondern Tage nach Falligkeit und Zugang einer
pruffahigen Rechnung zu zahlen.

Nutzungssperre*/besondere technische Merkmale
Die Leistungen des Auftragnehmers weisen keine Nutzungssperren* auf.

Die Leistungen des Auftragnehmers weisen folgende Nutzungssperren* auf: . Naheres siehe
Anlage Nr.

Die Leistungen des Auftragnehmers weisen folgende technische Merkmale nicht auf:
Naheres siehe Anlage Nr.

Maéngelhaftung (Gewahrleistung)

Abweichend von Ziffer 7.4 EVB-IT Kauf-AGB hat der Auftraggeber die Wahl der Art der
Nacherflllung (Beseitigung oder Neulieferung) fur die Hardware gemafl Anlage Nr.

Die Mangelmeldung im Rahmen der Mangelhaftung erfolgt abweichend von Ziffer 7.2 EVB-IT Kauf-
AGB gemal Anlage Nr. .

Die Mangelmeldung im Rahmen der Mangelhaftung erfolgt abweichend zu den Regelungen zur
zentralen Hotline gesondert gemafR Anlage Nr.

Die Mangelmeldung im Rahmen der Mangelhaftung erfolgt an (z.B. Postanschrift, Telefon, E-Mail
oder Anlage Nr.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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Im Rahmen der Mangelhaftung werden die Reaktions-/Wiederherstellungszeiten* gemaf Anlage
Nr. vereinbart.

Fir Mangelmeldungen und Reaktions-/ und Wiederherstellungszeiten* im Rahmen der
Mangelhaftung gelten die Regelungen, die im Modul Instandhaltung vereinbart sind.

Garantien

Auftragnehmergarantien
Der Auftragnehmer Gbernimmt zusatzlich zu der vereinbarten Mangelhaftung (Gewahrleistung)
[] diein Anlage Nr. aufgefuihrten Haltbarkeitsgarantien (Konkretisierung und/oder
Begrenzung z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen dieser Haltbarkeitsgarantie).

[] diein Anlage Nr. aufgefihrten Garantien (Konkretisierung und/oder Begrenzung
z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen dieser Garantie).

[] Fir die Haftung bei der Verletzung von Garantieversprechen gelten die jeweils
einschlagigen Haftungsbeschrankungen aus Ziffer 9 EVB-IT Kauf-AGB, Ziffer 16 EVB-IT
Instandhaltungs-AGB bzw. Ziffer 9 EVB-IT Uberlassung-AGB (Typ A) in den dort
genannten Fallen.

Herstellergarantien

Der Auftragnehmer erklart, dass der Hersteller der aus Anlage Nr. ersichtlichen Hardware
die dort genannten Garantien tGibernimmt.

Regelung entfilit.

Abweichende Vertragsstrafenregelungen

Ergénzend zu bzw. abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT Kauf-AGB wird die Vertragsstrafenregelung
gemal Anlage Nr. vereinbart.

Fur jeden VerstoR gegen Ziffer 2.4 der EVB-IT Kauf-AGB wird eine Vertragsstrafe in Hohe

von Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den VerstoR nicht zu vertreten

hat.

Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit

Erganzend zu bzw. abweichend von Teil A bzw. Ziffer 10 EVB-IT Kauf-AGB ergeben sich
Regelungen zur Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr.

Die Parteien treffen abweichend von bzw. ergénzend zu Teil A Vereinbarungen zum Datenschutz
gemal Anlage Nr. .

Fur die Erbringung von Leistungen vor Ort wird nur Personal des Auftragnehmers eingesetzt,
welches bereit ist, sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen.

Erfillungs- und Lieferort

Erfullungsort ist rnv-Verkehrsgebiet.

Lieferort (falls abweichend vom Erfillungsort) ist

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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Entsorgung der Hardware durch den Auftragnehmer

Soweit der Auftraggeber gemaR Ziffer 2.2 EVB-IT Kauf-AGB die Entsorgung wunscht, erfolgt diese
gemal Anlage Nr. durch (Mehrfachauswahl méglich)

[] Beseitigung
[l Verwertung einschl. Recycling,
[] Wiederverwendung.

[] die Entsorgung der dort genannten Hardware erfolgt gegen gegen gesonderte Verglitung
gemal Anlage Nr. .

Die Entsorgung der Hardware gemaf’ Anlage Nr. 1 ,Leistungsverzeichnis LED-AuRRenanzeiger fiir
Variobahnen® erfolgt nicht durch den Auftragnehmer.

Sonstige Vereinbarungen
Sonstige Vereinbarungen:
Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr.

Datum, Auftraggeber Datum, Auftragnehmer

Begriffsbestimmungen

Auftragswert Der Auftragswert ist die Vergitung, die aufgrund eines Einzelauftrags zu

zahlen ist.

Der Bezugsberechtigte ist berechtigt zum Bezug von Leistungen aus der

Bezugsberechtigter Rahmenvereinbarung und Auftraggeber der von ihm oder fur ihn erteilten

Einzelauftrage (Einzelauftragsauftraggeber). Ob der Bezugsberechtigte
auch selbst abrufberechtigt ist, ergibt sich aus Teil A, Nummer Teil Al 6.3
dieses Vertrages.

Nebenkosten Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung

notwendig und vom Auftraggeber ausdricklich als zu erstatten vorgesehen
sind, aber weder Reisekosten noch Materialkosten sind.

Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit den Stérungs- bzw.

Reaktionszeit Mangelbehebungsarbeiten zu beginnen hat. Der Zeit-raum beginnt bei

Cloudleistungen oder soweit ein Monitoring der Leistungen vereinbart mit
dem Auftreten der Stérung, anderenfalls mit Eingang der
Stérungsmeldung, lauft jedoch nur in den vereinbarten Ser-vicezeiten*. Tritt

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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die Stérung aulRerhalb dieser Zeiten ein, beginnt die Reaktionszeit mit der
nachsten Servicezeit*.

Remoteservice
Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur
Fernkommunikation von einem Standort aulRerhalb des Einsatzortes der
vertraglichen Leistungen, in einigen EVB-IT AGB auch als Teleservice
bezeichnet.

Beeintrachtigung der Eignung der Leistung zur vertraglich vereinbarten
Storung bzw., soweit eine solche Vereinbarung fehlt, zur vorausgesetzten oder
sonst zur gewdhnlichen Verwendung. Dies gilt unabhangig von einem
Vertretenmissen und unabhangig davon, ob diese Abweichung bereits bei
Leistungsbeginn vorlag.

Teil des Gesamtsystems™*, z. B. Hard- oder Software*. Hierzu gehdren auch
Systemkomponente Uberlassene neue Programmstande* fir die Software*.

Ticketsystem Ein Ticketsystem (auch Trouble-Ticket-System genannt) ist ein IT-System,
mit dessen Hilfe Meldungen und Anfragen empfangen, klassifiziert,
bestatigt und mit dem Ziel der Beantwortung bzw. der Problemlésung
bearbeitet und deren Fortschritt beobachtet und tberwacht werden kénnen.
Das Ticketsystem bestéatigt den Eingang der Meldung unter Wiederholung
deren Inhalts.

Die in Teil A mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende dieses Vertrages unter
LBegriffsbestimmungen® definiert. Die in Teil B (Module) mit * gekennzeichneten
Begriffe sind in den jeweils einbezogenen EVB-IT AGB unter ,Begriffsbestimmungen®
definiert.
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Erganzende Vertragsbedingungen fiir den
Kauf von Hardware
— EVB-IT Kauf-AGB -

Gegenstand des Vertrages
Die nachstehenden Bedingungen gelten fir den Kauf von Hardware und deren Lieferung.

Die Aufstellung* der Hardware obliegt dem Auftraggeber soweit nichts anderes vereinbart ist. Ist die
Aufstellung* von Hardware oder die Vorinstallation* von Betriebssystemsoftware vereinbart, umfasst
die Lieferung auch diese Leistungen.

Art und Umfang der Leistung
Der Auftragnehmer verkauft dem Auftraggeber die Hardware zu den Vereinbarungen im Vertrag und
verschafft dem Auftraggeber jeweils mit der Lieferung das Eigentum daran.

Der Auftragnehmer tbernimmt jeweils gemafl den gesetzlichen Vorgaben ohne gesonderte Vergitung
die Entsorgung bzw. das Recycling der Verpackungen und auf Wunsch des Auftraggebers, auch der
gelieferten Hardware oder Teilen hiervon nach deren jeweiligem Nutzungsende, soweit nichts anderes
vereinbart ist (z.B. Vergutung flr die Entsorgung).Die Entsorgung bzw. das Recycling hat jeweils
fachgerecht zu erfolgen. Die Entsorgung durch den Auftragnehmer hat so zu erfolgen, dass gespei-
cherte Daten weder lesbar noch rekonstruierbar sind. Der Auftraggeber ist berechtigt, vor der
Abholung zur Entsorgung Teile der Hardware zu entfernen.
Die Dokumentation der Hardware ist in Deutsch und in ausgedruckter oder ausdruckbarer Form zu lie-
fern, soweit nichts anderes vereinbart ist.
Der Auftragnehmer liefert die Hardware frei von Schaden stiftender Software*, z.B. in mitgelieferten
Treibern oder der Firmware. Dies ist in geeigneter Form zu einem angemessenen Zeitpunkt vor der
Lieferung zu prufen. Der Auftragnehmer erklart, dass die Prifung keinen Hinweis auf Schaden stiften-
de Software* ergeben hat. Diese Regelung gilt fir jede, auch die vorlaufige und Vorabiberlassung,
z.B. zu Testzwecken.
Der Auftragnehmer gewahrleistet dariber hinaus, dass die von ihm zu liefernde Hardware frei von
Funktionen ist, die die Integritat, Vertraulichkeit und Verfligbarkeit der Hardware, anderer Hard-
und/oder Software oder von Daten gefahrden und dadurch den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinte-
ressen des Auftraggebers zuwiderlaufen durch

e Funktionen zum unerwiinschten Absetzen/Ausleiten von Daten,

e Funktionen zur unerwiinschten Veranderung/Manipulation von Daten oder der Ablauflogik oder

e Funktionen zum unerwiinschten Einleiten von Daten oder unerwiinschte Funktionserweiterungen.
Unerwtlinscht ist eine mogliche Aktivitat einer Funktion, wenn die Aktivitat so weder vom Auftraggeber
in seiner Leistungsbeschreibung gefordert, noch vom Auftragnehmer unter konkreter Beschreibung
der Aktivitat und ihrer Auswirkungen angeboten, noch im Einzelfall vom Auftraggeber ausdriicklich au-
torisiert (,opt-in“) wurde.

Ist die Aufstellung* der Hardware durch den Auftragnehmer vereinbart, erfolgt diese zum Liefertermin,
soweit nichts anderes vereinbart ist.

Ist die Vorinstallation* von Betriebssystemsoftware vereinbart, erfolgt die Installation, soweit nichts an-
deres vereinbart ist, geman der jeweiligen Herstellerspezifikation.

Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber Nutzungssperren* mit, die die Nutzung der Hardware be-
eintrachtigen kdnnten.

Unterliegt die Hardware Exportkontrollvorschriften, weist der Auftragnehmer im Vertrag darauf hin.
Die ordnungsgemale Datensicherung* obliegt dem Auftraggeber.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Kauf-AGB definiert. ]
[ ]
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6.3
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Personal des Auftragnehmers, Subunternehmer

Der Auftragnehmer erbringt die Leistung durch Personal, das entsprechend den vertraglichen Verein-
barungen qualifiziert ist. Soweit vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, fur die Erbringung von
ggf. geschuldeten Leistungen vor Ort nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des
Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber erfolgt in
deutscher Sprache, soweit nichts anderes vereinbart ist.

Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung Subunternehmer nur einsetzen oder eingesetzte
Subunternehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdrucklich zustimmt. Die Zustim-
mung kann nicht aus sachwidrigen Griinden verweigert werden. Die Einarbeitung des neuen Subun-
ternehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Fur die im Angebot des Auftragnehmers benann-
ten Subunternehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt.

Vergiitung
Die Vergutung wird nach der Lieferung der Hardware féllig. Dies gilt entsprechend bei vereinbarten
Teillieferungen.

Eine féllige Vergitung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer priffahigen Rechnung an die
vereinbarte Rechnungsadresse zu zahlen. Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatzsteuerpflicht be-
steht, zuzuglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Verzug
Die Termine fir die Lieferung der Hardware bzw. fir etwaige Teillieferungen sind im Vertrag festge-
legt. Bei Verzogerungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verschieben sich die von der
Verzdgerung betroffenen Termine angemessen; sonstige Anspriiche der Parteien bleiben hiervon un-
berlhrt.

Wenn der Auftragnehmer einen Termin nicht einhalt, kommt er ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt
nicht, wenn der Auftragnehmer die Verzégerung nicht zu vertreten hat. Der Auftraggeber kann im Fall
des Verzuges den Verzoégerungsschaden verlangen. Ferner kann der Auftraggeber vom Vertrag zu-
rucktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Auftragnehmer erfolglos ei-
ne angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung
kann der Auftraggeber Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne von § 284 BGB verlangen. Die
Fristsetzung ist in den gesetzlich genannten Fallen gem. § 281 Abs. 2, § 323 Abs. 2 BGB entbehrlich.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Auftraggeber fiir den Fall der Uberschreitung des verein-
barten Termins um mehr als sieben Kalendertage berechtigt, fiir jeden Kalendertag, an dem sich der
Auftragnehmer in Verzug befindet, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Gesamtvergitung zu
verlangen. Satz 1 gilt auch fir Uberschreitungen von vereinbarten Terminen fir Teilleistungen. In die-
sem Fall berechnet sich die Vertragsstrafe nach dem auf die Teilleistung entfallenden Anteil an der
Gesamtvergltung. Insgesamt darf die Summe der aufgrund dieser Regelung zu zahlenden Vertrags-
strafen jedoch nicht mehr als 5 % der Gesamtvergiitung betragen. Vertragsstrafen werden auf Scha-
densersatzanspriiche angerechnet.

Abweichend von § 341 Abs. 3 BGB kann die jeweilige Vertragsstrafe bis zur vollstandigen Zahlung der
Vergutung fir die jeweilige Lieferung geltend gemacht werden.

Erfillungsort, Gefahriibergang, Versand

Der Erfullungsort ist beim Auftraggeber, soweit nichts anderes vereinbart ist.

Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zuféalligen Verschlechterung geht mit der Lieferung
uber.

Soweit nicht anders vereinbart, tragt der Auftragnehmer die Versand- und Verpackungskosten.

Die Unterzeichnung eines etwaigen Lieferscheines bestatigt nur die rdumliche Verbringung der Hard-
ware in den Einflussbereich des Auftraggebers, nicht aber deren Vollstandigkeit oder Mangelfreiheit.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Kauf-AGB definiert. ]
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7.5

7.6

7.7

Rechte des Auftraggebers bei Mangeln (Gewahrleistung)

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen frei von Sach- und Rechtsméngeln zu erbringen.
Die Verjahrungsfrist fir Sach- und Rechtsmangelanspriiche betragt 24 Monate nach der Lieferung,
soweit nichts anderes vereinbart ist. Samtliche Sach- und Rechtsmangelanspriiche verjahren in der
regelmaBigen Verjahrungsfrist, wenn der Auftragnehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Die
Verjahrungsfrist endet in diesem Falle jedoch nicht vor der Frist gemag Satz 1.

Der Auftraggeber hat Mangel unter Angabe der ihm bekannten und fir deren Erkennung zweckdienli-
chen Informationen zu melden. Soweit keine andere Form der Stérungsmeldung vereinbart ist, wird er
diese in der Regel auf dem Stérungsmeldeformular entsprechend Muster 1 vornehmen; nimmt er aus-
nahmsweise die Meldung nur telefonisch oder mindlich vor, ohne dass dies vereinbart war, ist die
Stoérung nachtraglich in der vereinbarten Form zu dokumentieren.

Meldet der Auftraggeber vor Ablauf der Verjahrungsfrist Mangel, und verhandeln die Parteien im Sinne
des § 203 BGB, ist die Verjahrung gehemmt, bis der Auftragnehmer oder der Auftraggeber die Fort-
setzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjahrung tritt frihestens drei Monate nach dem Ende
der Hemmung ein.

Der Auftragnehmer hat ihm gemeldete Mangel unverziiglich, spatestens innerhalb einer vom Auftrag-
geber gesetzten angemessenen Frist zu beseitigen. Dies erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, nach
Wahl des Auftragnehmers durch Beseitigung oder Neulieferung. Die Wahl erfolgt unter Berlicksichti-
gung der Interessen des Auftraggebers und muss diesem zumutbar sein. Bei der Verletzung von
Schutzrechten Dritter gilt vorrangig Ziffer 8. Der Auftragnehmer hat gemaf § 439 Abs. 2 BGB die zum
Zwecke der Nacherfillung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-
und Materialkosten zu tragen. Erfolgt die Nacherfillung durch Neulieferung entfallt der Nutzungsher-
ausgabeanspruch des Auftragnehmers. Enthalt die Hardware Daten des Auftraggebers, kann dieser
statt der Ruckgewahr der mangelhaften Hardware diese insgesamt oder Teile davon (z.B. die Daten-
trager) einbehalten und dem Auftragnehmer insoweit den Zeitwert (unter Berlcksichtigung des Man-
gels) erstatten.

Sind Reaktions-* oder Wiederherstellungszeiten*, jedoch keine Servicezeiten vereinbart, gelten die
Zeitrdume von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feier-
tage am Erfullungsort) als Servicezeiten.

Schlief3t der Auftragnehmer die Mangelbehebung nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfolgreich
ab, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer entweder eine weitere angemessene Nachfrist setzen
und nach fruchtlosem Ablauf die Verglitung angemessen herabsetzen oder vom Vertrag ganz oder
teilweise zuriicktreten. Ein Ricktritt wegen eines unerheblichen Mangels ist jedoch ausgeschlossen.

Der Auftraggeber kann dariiber hinaus bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Schadens-
oder Aufwendungsersatz gemaR § 437 Nr. 3 BGB verlangen.

Schutzrechte Dritter

Macht ein Dritter gegentber dem Auftraggeber Anspriiche wegen der Verletzung von Schutzrechten
durch die Nutzung der Leistungen geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeintrachtigt oder un-
tersagt, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers gemaR Ziffer 7 wie folgt:

e Der Auftragnehmer kann auf seine Kosten entweder die Leistungen so andern oder ersetzen,
dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen doch den vereinbarten Funktions-
und Leistungsmerkmalen in fir den Auftraggeber zumutbarer Weise entsprechen, oder den Auf-
traggeber von Anspriichen gegeniiber dem Schutzrechtsinhaber freistellen.

e |st die Nacherfiillung dem Auftragnehmer unmdglich oder nur zu unverhaltnismaRigen Bedingun-
gen mdglich, hat er das Recht, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der entrichteten Ver-
gltung zuriickzunehmen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine angemessene
Auslauffrist zu gewahren, es sein denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder sonstigen
Bedingungen mdglich.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Kauf-AGB definiert. ]
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51



EVB-IT Kauf-AGB Seite 5 von 7

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10
10.1

10.2

10.3

Die sonstigen Anspriche des Auftraggebers z.B. auf Ricktritt, Minderung und Schadensersatz bleiben
unberuhrt.

Die Parteien werden sich wechselseitig unverzlglich Uber geltend gemachte Anspriiche Dritter ver-
standigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen und jegli-
che Auseinandersetzung einschlief3lich etwaiger auf3ergerichtlicher Regelungen entweder dem Auf-
tragnehmer Uberlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer fihren. Der Auftragnehmer
erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und sonstige Schaden, soweit dem Auf-
traggeber aus Rechtsgriinden die geeigneten Abwehrmaflinahmen und Vergleichsverhandlungen vor-
behalten bleiben bzw. bleiben mussen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch auf einen Vor-
schuss in Hohe der geschatzten Verteidigungskosten.

Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Anspriiche gegen
den Auftragnehmer ausgeschlossen.

Haftungsbeschrankung
Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten fir alle gesetzlichen und ver-
traglichen Schadens- und Aufwendungsersatzanspriiche des Auftraggebers folgende Regelungen:

Die Haftung bei leicht fahrlassigen Pflichtverletzungen wird fiir den Vertrag insgesamt grundsatzlich
auf die Gesamtvergltung beschrankt. Betragt die Gesamtvergliitung weniger als 50.000,- €, wird die
Haftung jedoch auf 50.000,- € beschrankt.

Fur leicht fahrlassig verursachte Sachschaden haftet der Auftragnehmer abweichend von Satzen 1
und 2 mindestens aber auf bis zu 500.000,- € je Schadensereignis und insgesamt mindestens auf bis
zu 1.000.000,- €.

Die Haftung fir leicht fahrlassig verursachten Verzug wird insgesamt auf 50 % der Haftungsobergren-
zen gemaN Ziffer 9.1 beschrankt. Im Falle weiterer leicht fahrlassiger Pflichtverletzungen Uberschreitet
die Haftung des Auftragnehmers fiir den Vertrag jedoch nicht die in Ziffer 9.1 vereinbarten Haftungs-
obergrenzen.

Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur fir denjenigen Aufwand, der bei ordnungsgema-
Rer und regelmafiger Datensicherung durch den Auftraggeber fiir die Wiederherstellung der Daten er-
forderlich gewesen ware.

Anspriche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist.

Die Haftungsbeschrankungen gelten nicht fir Anspriiche wegen Vorsatz und grober Fahrlassigkeit,
bei der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das Produkthaf-
tungsgesetz zur Anwendung kommt, sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. letzteren nichts an-
deres geregelt ist.

Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit

Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt, werden die Parteien eine den gesetzlichen Vorschriften gentigende Vereinbarung zur Auftrags-
datenverarbeitung abschlieRen.

Der Auftragnehmer sorgt daflr, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfiillung
des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen Uber den Datenschutz beachten. Die
nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist dem Auftraggeber auf
Verlangen nachzuweisen.

Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhaltnisses erlangten vertraulichen In-
formationen, Geschéafts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an
Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Der Erfahrungsaus-
tausch des Auftraggebers mit und innerhalb der 6ffentlichen Hand bleibt unbenommen, ebenso wie
die Erfullung gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers. Unberuhrt bleibt die Pflicht zum vertraulichen
Umgang mit auf der Grundlage des Vertrages erlangten Geschafts- und Betriebsgeheimnissen.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Kauf-AGB definiert. ]
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Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche Subunternehmer weiterzu-
geben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdriicklich zugestimmt hat, wenn und soweit diese vertrauli-
chen Informationen fir die Erbringung der jeweiligen Leistungen durch den Subunternehmer erforder-
lich sind (,need-to-know“-Prinzip). Dies gilt nur, wenn sich der Subunternehmer zuvor dem Auftrag-
nehmer gegeniber mindestens in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit verpflichtet hat, wie der Auf-
tragnehmer gegeniiber dem Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der vertraulichen Informatio-
nen durch den Subunternehmer ausgeschlossen sein, soweit nicht der Auftraggeber jeweils zuvor ei-
ner Weitergabe ausdricklich zugestimmt hat.

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verstandiger Dritter als schitzenswert ansehen
wirde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies kénnen auch solche Informationen sein, die
wahrend einer miindlichen Prasentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche Informationen
dirfen ausschliellich zum Zweck der Erfillung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt wer-
den. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht fir Informationen, die den Parteien bereits recht-
mafig bekannt sind oder auRerhalb des Vertrages ohne Verstol gegen eine Vertraulichkeitsverpflich-
tung bekannt werden.

Zuriickbehaltungsrechte

Zuruckbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es
sei denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden Gegenanspriiche nicht oder diese sind
rechtskraftig festgestellt.

Textform
Soweit nichts anderes geregelt ist, bedurfen vertragliche Mitteilungen und Erklarungen mindestens der
Textform.

Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Ubereinkommens der Verein-
ten Nationen Uber Vertrage tber den internationalen Warenkauf (CISG*).

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Kauf-AGB definiert. ]
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Aufstellung

CISG

Datensicherung

Nutzungssperre

Reaktionszeit

Schaden stiftende Soft-
ware

Teleservice

Wiederherstellungszeit

Vorinstallation
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Begriffsbestimmungen

Auspacken und Aufstellen der Hardware, AnschlieRen an das Stromnetz beim
Auftraggeber und Durchflihren eines Geratetests

United Nations Convention on Contracts for the international Sales of Goods
(Ubereinkommen der Vereinten Nationen (ber Vertridge iber den inter-
nationalen Warenkauf).

Datensicherung umfasst alle technischen und organisatorischen MaRnahmen
zur Sicherstellung der Verfugbarkeit, Integritdt und Konsistenz der auf dem
IT-System gespeicherten und fir Verarbeitungszwecke genutzten Daten und
Software.

MaRnahmen zur Einschrankung der Nutzungsmaglichkeit.

Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit den Mangelbehebungsarbei-
ten zu beginnen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der Mangelmeldung
innerhalb der vereinbarten Servicezeiten und lauft wahrend der vereinbarten
Servicezeiten.

Software mit vom Auftraggeber unerwiinschter, nicht vereinbarter Funktion, die
zumindest auch den Zweck hat, die Verfiigbarkeit von Daten, Ressourcen oder
Dienstleistungen, die Vertraulichkeit von Daten oder die Integritat von Daten, zu
gefahrden bzw. zu beeintrachtigen, z.B. Viren, Warmer, Trojanische Pferde.

Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur Fern-
kommunikation von einem Standort aul3erhalb des Einsatzortes der Hardware.

Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer die Mangelbehebungsarbeiten
erfolgreich abzuschlieRen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der Man-
gelmeldung und lauft ausschlief3lich wahrend der vereinbarten Servicezeiten.

Installation von Software auf der Hardware vor deren Lieferung.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Kauf-AGB definiert. ]
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber:

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von
Mitarbeitern lhres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren
an uns Ubermitteln (insbesondere Teilnahmeantrdge und Angebote). Im Hinblick auf die
insoweit von lhnen an uns Ubersandten Informationen zu Mitarbeitern lhres Unternehmens
delegieren wir hiermit unsere Informationspflichten gemal den Artt. 13 und 14 DSGVO
gegenuber den betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses
Hinweisblatt vor der Ubermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschéftigten aus-
zuhandigen.

1. Einleitung

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens zur/ zum 305-24-EK2 - Herstellung und Lieferung
von Gleismaterial bei der rv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (,rnv“, ,wir® und ,uns“) einzu-
reichenden Dokumente enthalten personenbezogene Daten, die fir die Kommunikation und fir
die Entscheidungsfindung im Vergabeverfahren erforderlich sind. Der Schutz dieser Daten ist
uns wichtig. Wir verarbeiten sie daher mit gréfitmaoglicher Sorgfalt und in Einklang mit den ge-
setzlichen Bestimmungen.

Nachfolgend informieren wir Sie gemafld den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Européaischen
Datenschutzgrundverordnung (,DSGVO“) Uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden
Anspriche und Rechte als Betroffener.

2. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Mohlstralle 27

68165 Mannheim

Tel.: 0621-465-0

E-Mail: kundenservice@rnv-online.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

CTM-COM GmbH

Herr Mentges

Marienburgstralle 27

64297 Darmstadt

Tel.: 06154-57605 111

E-Mail: datenschutz@ctm-com.de oder datenschutz@rnv-online.de

3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens von Ihnen
oder lhrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeantragen oder
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Angeboten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. Regelmafig handelt es sich
dabei um:

= dienstliche Kontaktdaten von Ihnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-
bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-
Mail-Adresse,

= Angaben zu lhrem beruflichen Werdegang und Ihrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-
laufe, Berufsabschliisse und personliche Berufserfahrungen.

Darlber hinaus verarbeiten wir — soweit fiir das Vergabeverfahren erforderlich — personenbezogene
Daten, die wir aus 6ffentlich zuganglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-
ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zuldssigerweise erheben durfen oder die uns
von anderen Behdrden des Bundes und der Lander oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien)
berechtigt Ubermittelt werden.

Wir erheben dariiber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhe-
bungen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeantragen, Angeboten, Fragen, welche z.B. Giber Web-
formulare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns tbermittelt werden, Daten aus der Erfilil-
lung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B.
Uber Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

4. Wofir verarbeiten wir lhre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-
schutzgrundverordnung (,DSGVO*) und — soweit anwendbar — des Bundesdatenschutzgesetzes
(,BDSG*) sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmafigen Durchfiih-
rung und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur:

= Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-
grundsatze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhaltnis-
mafigkeit, der Gleichbehandlung

*= Prifung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-
ren

= Prifung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestatigungen, Teil-
nahmeantragen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberecht-
liche Ausschlussgrinde

= Dokumentation des Vergabeverfahrens

= Fdhrung einer sachdienlichen Kommunikation wéhrend des Vergabeverfahrens.

Soweit die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zur Durchfihrung der flr uns ver-
pflichtenden Eignungsprifung (insbesondere Angaben zur Befahigung und gegebenenfalls
Erlaubnis zur Berufsausiibung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit) und
fur die Prifung zwingender Ausschlussgriinde wegen eines Verstofles gegen bestimmte Straf-
vorschriften erfolgt, ist diese gemaf Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. ¢), Absatz 3 DSGVO in Verbin-
dung mit den §§ 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (,GWB*) zur
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Erflllung dieser rechtlichen Verpflichtungen zulassig.

Im Ubrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erforderlich machen, tUberwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ord-
nungsgemalfien Durchfuhrung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden
gesetzlichen Vorgaben.

5. Wer bekommt lhre Daten?

Eine Weitergabe lhrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. Ihre per-
sonenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich und zulassig — weitergegeben an:

= Bundesamt fur Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskinften gem.
§ 150a GewO

= zustdndige Stellen fir vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister,
Transparenzregister)

= zustadndige Stellen zur Einholung von Auskiinften betreffend das Vorliegen von verga-
berechtlichen Ausschlussgrinden

= Referenzgeber zur Uberprifung von Referenzen

= Sicherheits- und Ordnungsbehérden zur Uberpriifung etwaiger bewachungsrechtlicher
Voraussetzungen

= mit der Beratung oder Unterstitzung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-
nieurbiros, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)

= Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information Gber die Vergabeentscheidung

= |nstanzen fur die Nachprufung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien

= Rechnungsprifungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen.

Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden lhre Daten an diese weitergege-
ben. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28
DSGVO) mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erflillungsgehilfen) und ent-
sprechend anweisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin fiir den Schutz Ihrer personenbezo-
genen Daten verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns insbesondere in fol-
genden Bereichen:

= Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen
= gdf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen

6. Wie lange werden lhre Daten gespeichert?

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchfihrung des
Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.
Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ihre Daten unter die Aufbe-
wahrungsfristen gemafl § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rah-
menvertrages, mindestens jedoch fir drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer
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Unterschwellenvergabe gemal § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zu-
schlags).

Dariiber hinaus kdnnen fir uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und
Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. Geman
diesen Vorschriften kann eine Speicherung lhrer personenbezogenen Daten fir einen Zeitraum
von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.

Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch |hr Unternehmen oder durch uns noch An-
spruche bestehen oder geltend gemacht werden, werden |hre personenbezogenen Daten jedoch erst
dann geldscht, wenn diese Anspriiche abschliefend geklart sind, spatestens jedoch mit Ablauf der
gesetzlichen Verjahrungsfrist. Gemal den §§ 195 ff. des Burgerlichen Gesetzbuches (,BGB*) kdnnen
diese Verjahrungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmafige Verjahrungsfrist drei Jahre
betragt.

Sofern die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten flr die vorgenannten Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, Idschen wir diese.

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation iibermittelt?

Eine Datenubermittlung in Drittlander (Staaten auf3erhalb der européischen Union und des Eu-
ropaischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht
statt.

8. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegenuber folgende Rech-
te:

a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Gemal Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestatigung dartber zu verlangen,
ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie
ein Recht auf detaillierte Auskunft Uber die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die
Auskunftserteilung kann in begriindeten Einzelfallen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit.
b) DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Falle abgelehnt werden.

b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Sie kénnen von uns die unverzlgliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-
fen. Unter Berlcksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die
Vervollstandigung unvollstandiger personenbezogener Daten — auch mittels einer erganzenden
Erklarung — zu verlangen.

c. Recht auf Léschung oder ,,Recht auf Vergessenwerden (Art. 177 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Léschung
Ilhrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genann-
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ten Fallen eingeschrankt.
d. Recht auf Einschrankung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit
Uber die Richtigkeit Ihrer Daten besteht, Sie eine Léschung der Daten ablehnen oder Sie Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten
Interessen Uberwiegen.

e. Recht auf Datentlibertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Soweit eine Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf lhrer
freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag gemaR Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, kénnen Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten
Voraussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestell-
ten personenbezogenen Daten oder deren Ubermittiung an einen anderen Verantwortlichen
verlangen (Recht auf Dateniibertragbarkeit).

f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehorde (Art. 77 DSGVO)

Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde insbesondere in dem
EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, |hres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmalRlichen
Verstolles, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen
die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstoft.

Die Anschrift der fur die rnv zustandigen Aufsichtsbehoérde lautet:

Landesbeauftragter fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Konigstralle 10a

70173 Stuttgart

Tel: 0711 61 55 41-0

E-Mail: poststelle@Ifdi.bwl.de

Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen mdglicherweise zu-
stehen, bleiben hiervon unberuhrt.

9. Besteht fiir Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen des Vergabeverfahrens missen diejenigen lhrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die fir die Durchfiihrung und Verwaltung eines rechtmafRigen Vergabeverfah-
rens und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als &ffentli-
chem Auftraggeber erforderlich sind.

Ohne diese Daten wird die rechtmaRige Durchfiihrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens
gefahrdet.
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Hinweise zum Datenschutz
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO)

10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Durchfuhrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundsatzlich keine vollauto-
matisierte Entscheidungsfindung gemafy Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in
Einzelfallen einsetzen, werden wir Sie hieriber gesondert informieren.

Widerspruchsrecht gemaB Art. 21 DSGVO

Sie haben zudem das Recht, aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, die gemaR Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwégung) erfolgt, Widerspruch gemaR Art. 21
Abs. 1 DSGVO einzulegen. Dies gilt auch fiir ein etwa auf diese Bestimmung gestiitztes Profiling im Sin-
ne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei
denn, wir kénnen zwingende schutzwiirdige Griinde fiir die Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen,
Rechte und Freiheiten liberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder
Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist formfrei méglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten.
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn

239-25-E11

Wit guiem Gefihl unterwegs.

Allgemeine Angaben zu den Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeflihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Name des
geschaftsfiihrenden
Unternehmens

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn Vit gutem G unterwegs

239-25-E11

Name des
Bietergemeinschaftsmitglieds

[1]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn

Wit guiem Gefihl unterwegs.

239-25-E11

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [2]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn Vit gutem G unterwegs

239-25-E11

Name des
Bietergemeinschaftsmitglieds [3]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn Vit gutem G unterwegs

239-25-E11

erklaren, uns im Falle der Angebotsaufforderung zu einer Bietergemeinschaft und im Falle der
Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschlieRen.

Wir erklaren weiterhin, dass

» das oben bezeichnete geschéaftsfuhrende Unternehmen die Bietergemeinschaft gegeniiber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, dies schliel3t die Abgabe von Erklarungen im
Vergabeverfahren ein — dazu gehdéren auch Angaben zu unserer technischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit;

+ alle Mitglieder im Auftragsfalle fur die Erfullung des Vertrages als Gesamtschuldner haften;

» das oben bezeichnete geschéftsfiihrende Unternehmen berechtigt ist, mit uneingeschrankter
Wirkung Zahlungen anzunehmen.
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn

239-25-E11

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs.,

Erklérung zur Nichtvorlage einer wettbewerbsbeschrankenden Abrede i. S. d. § 1 GWB

[Aufforderung Abgabe einer Erklarung uber die Griinde fiir die Bildung einer

Bietergemeinschaft]

[Zu unterschreiben von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft]

[Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in der Plattform hochladen.]

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn

239-25-E11

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs.,
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Formular Aligemeine Angaben zum Unternehmen (Einzelbieter)

Neubeschaffung AuRenanzeiger Variobahn

239-25-E11

Mit gutem Gefdh! unterwegs,

Allgemeine Angaben zum Unternehmen eines Einzelbieters

Name des Bieters

Rechtsform

Anschrift

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Zur ggf. erforderlichen Abfrage | Name

beim Korruptionsregister und

beim Gewerbezentralregister: Vorname

Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum

Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort

geschaftsfuhrenden

Gesellschafter

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Hier gemaf § 126b BGB eintragen:

(Firmenname und Rechtsform)
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r - &

Neubeschaffung Aulenanzeiger Variobahn Wit e G s

239-25-E11
Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
- nur im Falle einer Bietergemeinschaft oder
Eignungsleihe auszufiillen -

Hinweis: Dieses Formblatt muss nur in den nachfolgenden Anwendungsféllen ausgefullt werden:
Im Falle einer Bietergemeinschaft muss dieses Formblatt durch jedes Mitglied der
Bietergemeinschaft ausgefullt werden.

Im Falle der Inanspruchnahme der Kapazitdten eines anderen Unternehmens zum Nachweis der
Eignung des Bieters (Eignungsleihe) muss dieses Formblatt auch durch diesen

qualifizierten Nachunternehmer ausgefullt werden. Hierzu ist dieses Formblatt entsprechend zu
vervielfaltigen.

Name der Bietergemeinschaft / des qualifizierten Nachunternehmers

1. Erklarung geméan § 123 Abs. 1 GWB

Entweder:

[] Erklarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bieters/des Mitglieds
der Bietergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das
Unternehmen eine Geldbuf3e nach § 30 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten rechtskréftig
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

- 8129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), 8 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

- 8§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

- 8261 des Strafgesetzbuchs (Geldwéasche; Verschleierung unrechtmaRig erlangter
Vermogenswerte),

- §263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europdaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

- 8264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- 8299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

- §108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

Seite 1 von 5



Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit 8 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale
Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

- den 8§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Férderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt
hat; dazu gehdért auch die Uberwachung der Geschaftsfiihrung oder die sonstige Ausiibung von
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als fiinf Jahre ab dem Tag der
rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,
wenn dies aus zwingenden Grinden des o6ffentlichen Interesses geboten ist oder das
Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmalRnahmen gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaflinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

2. Erklarung geméanR § 123 Abs. 4 GWB

Enweder

O Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskréftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den &ffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fiinf
Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

[] Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen, SGumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat.

oder falls diese Erklarungen nicht abgeben werden kénnen:

[ ] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des
offentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnismaRig wéare oder
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmalinahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalnahmen nachzuweisen

Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

3. Erklarung geméaR § 124 Abs. 1 GWB

Enweder

O

Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befindet:

Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstof3en,

das Unternehmen ist zahlungsunfahig, Uber das Vermdgen des Unternehmens ist ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die
Er6ffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das Unternehmen
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen, durch die die Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; das
Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als fur die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung
der Geschaftsfuhrung oder die sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung,

es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafirr, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit einer fir den 6ffentlichen Auftraggeber téatigen Person bei
der Durchfihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kénnte und der durch andere,
weniger einschneidende MalRnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden
kann,

eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann
nicht durch andere, weniger einschneidende Maflinahmen als einen Ausschluss beseitigt
werden,
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfuhrung eines friheren
offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt
und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge gefiihrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgrinde oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Tauschung begangen oder Auskiinfte zuriickgehalten oder ist nicht in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu tbermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des offentlichen Auftraggebers in
unzuldssiger Weise zu beeinflussen oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzuldssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen koénnte, oder das
Unternehmen hat fahrlassig oder vorsatzlich irrefihrende Informationen tUbermittelt, die die
Vergabeentscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat
versucht, solche Informationen zu Ubermitteln.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemaRer
Ermessensausiibung, inshesondere unter Berilicksichtigung des Grundsatzes der
Verhéltnismagigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaflinahmen
geman § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

4. Erklarung gemal § 124 Abs. 2 GWB
Zu 8§ 21 AENntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 AEntG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Zu 8§ 98c AufenthG (Aufenthaltsgesetz)
Entweder
(] Erkléarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AufenthG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

rnv

Mit guten Gefihl unterwegs,

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 19 MiLoG (Mindestlohngesetz)
Entweder
(| Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz)
Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

5. Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten

(| Erklarung, dass unser Unternehmen sowie die jeweiligen geschéftsfihrenden Personen in

Bezug auf das vorliegende Verfahren keine unzulassige, wettbewerbsbeschrankende Abrede

getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter gehandelt haben.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer oder Mitgliedern einer Bietergemeinschaft:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift:

(Name des Erklarenden, Firmenname und Rechtsform)
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer r

Mit guten Gefihl unterwegs,

Neubeschaffung Aulenanzeiger Variobahn

239-25-E11

Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Hinweis: Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den
Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben,
wofir er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will.

Auf3erdem muss der Bieter durch

Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass
ihm die fur den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfiigung gestellt werden.
Nachunternehmer, die der Bieter fur die Auftragsausfuhrung einsetzen will, deren Kapazitaten

er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, missen in diesem
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Erganzend zu diesem Formblatt sind vom qualifizierten Nachunternehmer auch die Formblatter
B.IV.1. auszufillen.

Sofern der Bieter mehrere andere Unternehmen benennen will, ist dieses Formblatt
entsprechend zu vervielféltigen.

Name des qualifizierten Nachunternehmers

Rechtsform

Anschrift

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister
des Landes, in welchem der Nachunternehmer
ansassig ist

[] Ja, ein entsprechender Nachweis ist dem
Teilnahmeantrag beigefigt.

[] Keine Eintragung.

Zur ggf. erforderlichen Abfrage im
Korruptionsregister und im
Gewerbezentralreqister:

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort des
gesetzlichen Vertreters, bei
Personengesellschaften der
geschéftsfiihrenden Gesellschafter

Telefon

Telefax

E-Mail

Ansprechpartner

Angabe, wofir die Kapazitaten dieses anderen
Unternehmens in Anspruch genommen
werden

[ggf. erforderliche Zulassigkeitsnachweise]
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Verpflichtungserklarung des anderen Unternehmens

Wir verpflichten uns, dem Bieter / der Bietergemeinschaft

rn

Mit guten Gefihl unterwegs,

im Auftragsfalle die erforderlichen Mittel, fir deren Nachweis wir vom Bieter zum Nachweis seiner

Eignhung benannt wurden, zur Verfligung zu stellen.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift.

(Name des Erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Seite 2 von 2
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung
Neubeschaffung AuBenanzeiger Variobahn

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail -
KrausenstralRe 17-18
10117 Berlin

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung Postanschrift

Fachaufsicht fihrende Ebenen in den Landern 11014 Berlin

Tel +493018 681-16882
Fax +49 3018 681-516882

BWI7@bmi.bund.de

. www.bmwsb.bund.de
Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576
BWI7-70409/2#1

Berlin, 14. April 2022
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[. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 tiber restriktive Mafinahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren hat die EU verschirfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Européische Kommission werden nachfolgend

erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, 6ffentliche Auftrige oder Konzessionen an Per-
sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-
weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des

Bewerbers/Bieters in Russland,

Zustell- und Lieferanschrift: KrausenstraRe 17-18,10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte
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b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iiber das Halten von Anteilen im

Umfang von mehr als 50 Prozent,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent iibersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Vertrige, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-
men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145

Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage

beigefiigte Eigenerklidrung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklarung

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschliefRen (§ 16 EU
Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).
III. Fortfiihrung bestehender Vertrige

Bestehende Vertriage mit den unter I a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen

wurden, diirfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgefuhrt werden.

Das gilt auch fiir Vertriage mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar,

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit,
ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfiillungsverbot zum
10. Oktober 2022 zu kiindigen.

Auch fir bestehende Vertrige ist die als Anlage beigefiigte Eigenerkldrung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortfiihrung der Vertrige enthilt Art 5k Absatz 2
Ausnahmen. Fiir den Bundeshochbau kénnen insbesondere Buchstabe a (Baumafinahmen im

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlégig sein.

Eine Ausnahme bedarf der iiber mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium fiir Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zustindigen Behorde.
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V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt fiir 6ffentliche Auftrige (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie
findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfinger 6ffentlicher Auf-
traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch gepriift.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022

Formblatt fiir Eigenerkldrungen
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Muster Stand 19.04.2023

Merkblatt fir die Abgabe der Verpflichtungserklarung
zur Tariftreue und Mindestentlohnung fiir Bau- und Dienstleistungen
nach den Vorgaben
des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-
Wirttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Dieses Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen
Erklarung unterstitzen.

Allgemeines

Das LTMG verpflichtet 6ffentliche Auftraggeber, offentliche Auftrage Uber Bau- und
Dienstleistungen ab einem geschatzten Auftragswert von 20.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) nur an solche Unternehmen zu vergeben, die sich bei der Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschéftigten bei der Ausfuhrung des offentlichen
Auftrags ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsver-
ordnung entspricht, soweit nicht eine Tariftreueverpflichtung besteht und die danach
malf3gebliche tarifliche Regelung fiir die Beschéftigten gunstiger ist.

Die Schatzung des Auftragswertes richtet sich nach der Vergabeverordnung
(VgV). Danach ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung
ohne Umsatzsteuer einschliel3lich etwaiger Pramien oder sonstiger Zahlungen an
Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsver-
langerungen zu bertcksichtigen. Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in
der Absicht geschatzt oder aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung
zu entziehen.

Informationen zum LTMG

Beim Regierungsprasidium Stuttgart ist eine Servicestelle eingerichtet, die tber
das LTMG umfassend informiert und die Entgeltregelungen aus den einschléagigen
und reprasentativen Tarifvertragen zur Verfluigung stellt (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx). Auf die Internet-
seite der Servicestelle gelangen Sie auch Uber den QuickLink (Der schnelle Klick)
»1ariftreue” auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx). Die Servicestelle gibt auch Muster fur die
Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen bekannt. Aul3erdem fungiert die Service-
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stelle als Geschéftsstelle des Beirats fir die Feststellung der repréasentativen Tarif-
vertrage im Verkehrsbereich.

Zur Verpflichtungserklarung im Einzelnen:

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen / unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuihrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlielich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des AEntG gebunden ist;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage
des AENtG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwen-
dung findet, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) und der gemaf 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung entspricht.

In 8 3 Abs. 1 LTMG wird festgelegt, dass offentliche Auftrage tiber Bau- und Dienst-
leistungen, die vom AENtG erfasst werden, nur an solche Unternehmen vergeben
werden durfen, die sich vorher verpflichten, ihren Beschaftigten mindestens das auf
der Grundlage des AENtG fur allgemeinverbindlich erklarte Entgelt zu zahlen. Das
AENtG qilt derzeit fur folgende Wirtschaftsbereiche:

= Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Elektro-
handwerk, einschlief3lich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen
aulRerhalb des Betriebssitzes,

= Gebaudereinigung,

= Briefdienstleistungen,

= Sicherheitsdienstleistungen,

= Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,

= Waschereidienstleistungen im Objektkundengeschaéft,

= Abfallwirtschaft einschliel3lich Stral3enreinigung und Winterdienst,

= Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch
Sozialgesetzbuch,
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» Pflegedienstleistungen
= Schlachten und Fleischverarbeitung.

Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen tGberwiegend in einer dieser Bran-
chen tatig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschaftigten im jeweiligen Kalender-
jahr - bezogen auf die Gesamtarbeitszeit - zeitlich Uberwiegend die jeweiligen bran-
chentypischen Téatigkeiten erbracht haben. Hierbei sind Hilfs- und Nebenarbeiten
hinzuzurechnen, wenn sie zu einer sachgerechten Ausfiihrung der Tatigkeit notwen-
dig sind und deshalb mit ihnen in Zusammenhang stehen.

Maoglich ist auch, dass im Rahmen eines offentlichen Auftrags nur ein Teil der Be-
schaftigten des Unternehmens dem AENtG unterfallt. In diesem Fall muss sich das
Unternehmen hinsichtlich der restlichen Beschaftigten verpflichten, bei der Ausfiih-
rung der Leistung mindestens das nach § 4 des LTMG zu zahlende Mindestentgelt
(brutto) pro Stunde zu zahlen.

Die Tarifvertrage, die nach dem AEntG auf ein Unternehmen Anwendung finden, las-
sen sich z. B. folgender Internetseite der Zollverwaltung entnehmen:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-
AENtG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-
mindestlohn-lohnuntergrenze.html.

Ich erklare/Wir erkléaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des oOffentlichen Personenverkehrs auf Stral3e und Schiene bei der Ausfiih-
rung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das insgesamt mindestens dem in Ba-
den-Wurttemberg fir diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentati-
ven mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehenen
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Auf-
wendungen fir die Altersversorgung, entspricht;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des freigestellten Verkehrs gemald § 1 der Freistellungs-Verordnung bei der
Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemalf3 8 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht, wenn die Leistung nicht vom Anwen-
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dungsbereich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den stra-
Rengebundenen Personenverkehr umfasst wird;

= dass mein/unser Unternehmen wahrend der Ausfilhrung der Leistung eintretende
tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachvollzieht.

Offentlichen Personenverkehrsdienste sind geman Artikel 5 der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007 Dienstleistungsauftrage im stralRengebundenen 6ffentlichen Personen-
verkehr mit Bussen und Stral3enbahnen, sonstige Dienstleistungsauftrage im schie-
nengebundenen Personenverkehr sowie Dienstleistungskonzessionen in diesen Be-
reichen. Dies umfasst sdmtliche, insbesondere auch die nach § 13 des Personenbe-
forderungsgesetzes genehmigten Verkehrsdienstleistungen. Vom LTMG erfasst sind
auch Auftragsvergaben Uber die nicht als 6ffentliche Personenverkehre geltenden Ver-
kehrsauftrage im Sinne der Freistellungsverordnung; hierzu gehéren insbesondere der
freigestellte Schilerverkehr sowie der Transport von kdrperlich, geistig oder seelisch
behinderten Personen zu oder von Einrichtungen, die deren Betreuung dienen.

Sind im 6ffentlichen Personenverkehr mehrere Tarifvertrage einschlagig, missen
Auftragnehmer ihren Beschaftigten zur Erfullung ihrer Tariftreuepflichten insgesamt
mindestens das in einem der einschlagigen und als reprasentativ festgestellten Tarif-
vertrage vorgesehene Entgelt zahlen.

Die Feststellung der reprasentativen Tarifvertrage erfolgt durch das Wirtschaftsminis-
terium im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium unter Beriicksichtigung der
Empfehlungen eines mit den im betroffenen Verkehrsbereich tatigen Sozialpartnern
paritatisch besetzten Beirats.

Die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage werden vom Auftraggeber in der
Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des offentlichen Auftrags benannt.
Das Verzeichnis der reprasentativen Tarifvertrage fur offentliche Auftrage tber Ver-
kehrsdienstleistungen nach 8§ 1 Absatz 3 der Verordnung des Sozialministeriums zur
Durchfiihrung des 8§ 3 Absatz 4 des LTMG wurde als Verwaltungsvorschrift im Ge-
meinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Wirttemberg veroéffentlicht. Zugleich stellt
die beim Regierungsprasidium Stuttgart eingerichtete Servicestelle das Verzeichnis
und die darin enthaltenen Tarifvertrage im Internet zur Verfigung (https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative_Tarifvertraege.aspx).
Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch tber den QuickLink (Der
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schnelle Klick) ,Tariftreue” auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart
(https://rp.baden-wuerttemberqg.de/rps/Seiten/default.aspx).

Grundsatzlich gilt das LTMG auch fur den freigestellten Verkehr. Ob im Einzelfall bei
offentlichen Auftragen Uber Verkehrsdienstleistungen fir den freigestellten Verkehr
Tariftreue nach den einschlagigen und repréasentativen Tarifvertragen einzuhalten ist
oder das Mindestentgelt des § 4 LTMG gilt, hangt von der jeweils ausgeschriebenen
Leistung ab. Es gelten die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den
stralRengebundenen Personenverkehr, sobald der freigestellte Verkehr vom Anwen-
dungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages umfasst wird.

Bei Ausschreibungen tber die Befdrderung von bis zu neun Personen einschlie3lich
des Fahrzeugfihrers, wird der Verkehr mit Personenkraftwagen im Sinne des

8 4 Abs. 4 Nr. 1 Personenbeforderungsgesetz (PBefG) betrieben. Im Hinblick auf
Dienstleistungen im Bereich des o6ffentlichen Personenverkehrs auf der Stral3e, die
die Beforderungen der mit Personenkraftwagen i.S.d. 8 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG durch-
gefuhrten freigestellten Verkehre erfassen, gelten die Regelungen der WBO-
Tarifwerke, soweit der jeweilige Sachverhalt von deren Geltungsbereich erfasst wird
und sofern die Vergabe nach dem 1. Januar 2022 eingeleitet wurde. Ansonsten gilt
fur die betreffenden Verkehre zum jetzigen Zeitpunkt nur das derzeit geltende verga-
bespezifische Mindestentgelt.

Bei Ausschreibungen uber die Beforderung von mehr als neun Personen einschliel3-
lich Fahrer wird der Verkehr mit Kraftomnibussen im Sinne des § 4 Abs.

4 Nr. 2 PBefG betrieben. Diese Verkehre fallen unter den Anwendungsbereich der
WBO-Tarifwerke.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuihrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht
oder

= dass mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU anséssig
ist und die Leistung ausschlief3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschaftigen
ausgefihrt wird.

Diese Erklarung ist abzugeben, wenn
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= Unternehmen zwar an das AEntG gebunden sind, aber ihren Beschéftigten weni-
ger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

= tarifgebundene Unternehmen im Bereich der Personenverkehrsdienste ihren Be-
schaftigten weniger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

= es sich um sonstige Unternehmen handelt, tarifgebunden oder nicht tarifgebunden.

Sofern keine Tariftreue gefordert werden kann, missen sich Unternehmen nach § 4
LTMG verpflichten, ihren unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallenden Beschaftig-
ten bei der Ausfuihrung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlasse-
nen Rechtsverordnung entspricht. Dies gilt jedoch nicht fiir die Leistungserbringung
durch Auszubildende.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefthrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mir/wir uns

= von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-
leihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne ebenso
abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann
dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder

= von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlief3lich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern ausfuhrt und diese
Versicherung dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);

8 6 Abs. 2 LTMG verpflichtet die Unternehmen dem o6ffentlichen Auftraggeber Tarif-
treue- und Mindestentgelterklarungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches
gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfiihrung
des Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetzt. Dies gilt grundséatz-
lich auch fur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der vom be-



auftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung
zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen kann verzichtet werden,
wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens
weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) betragt. Hierfur gilt die erste Varian-
te.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefthrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 88 3 und 4
LTMG erfullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind und
den Auftrag ausschlief3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeithnehmerinnen und
Arbeitnehmern ausfihren.

Auch wenn auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterkla-
rungen verzichtet werden kann, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) be-
tragt, muss das beauftragte Unternehmen gleichwohl daftir sorgen, dass Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen die Pflicht zur Tariftreue- und Mindestentgeltzah-
lung einhalten.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

In 8 7 Abs. 1 LTMG sind die Nachweispflichten der Auftragnehmer sowie ihrer Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen tber die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur
Tariftreue- bzw. Mindestentgeltzahlung festgelegt.
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e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

Die offentlichen Auftraggeber haben das Recht, Kontrollen durchzufiihren. Sie haben
die Mdglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben durch ihre Vertragspartner durch an-
lass- oder stichprobenbezogene Prufungen aufgrund der von den Unternehmen vor-
zulegenden Unterlagen sicherzustellen. Vorbereitend darauf haben die Unternehmen
entsprechende vollstadndige und praffahige Unterlagen bereitzuhalten.

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften VerstoR3 vereinbart wird,

8 8 LTMG regelt die Sanktionsmoglichkeiten gegentber dem Auftragnehmer bei Ver-
stoRRen.

Im Vertrag werden die Bezahlung einer Vertragsstrafe bei vorsatzlichen oder fahrlas-
sigen VerstdlRen gegen die 88 3 bis 7 LTMG und die Voraussetzungen fur ihre Ver-
wirkung vereinbart. Die Vertragsstrafe betragt ein Prozent, bei Verkehrsdienstleistun-
gen betragt die Vertragsstrafe bis zu einem Prozent des Auftragswerts je Verstol3.
Die Obergrenze bei mehreren Verstdl3en betragt innerhalb eines Auftrags funf Pro-
zent.

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstof3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung,

= den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauf-
tragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabe-
verfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen Auftraggeber fir die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des offentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

Der offentliche Auftraggeber kann Auftragnehmer, Nachunternehmen oder Verleihun-
ternehmen bei ihm bekannt gewordenen schuldhaften Verstél3en gegen ihre Ver-
pflichtungen nach dem LTMG bis zu drei Jahre lang von weiteren Auftragsvergaben
ausschlie3en. Die Entscheidung sowie die konkrete Dauer des Ausschlusses stehen



im pflichtgemaRen Ermessen des offentlichen Auftraggebers und haben sich an den
Umstanden des Einzelfalls zu orientieren. Selbstreinigende Mal3hahmen der Unter-
nehmen (z. B. arbeitsrechtliche MalRnahmen) werden angemessen bertcksichtigt.

" dass der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem 6ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen ha-
be/haben.

Der offentliche Auftraggeber kann als weitere Sanktion fristlos kiindigen, wenn dies
vereinbart wurde. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, dem offentlichen Auftrag-
geber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen (8 8 Abs. 2
LTMG).

" dass der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung
informiert.

Der offentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem AENtG fiir die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung
bei entsprechenden Versté3en zu informieren.

Sie erhalten weitere Informationen auf der Internetseite der Servicestelle unter
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx oder Uber
den Quick-Link (Der schnelle Klick) , Tariftreue* auf der Startseite des Regie-
rungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).
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Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur offentliche Auftrage in Baden-Wrt-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlie3lich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die
nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung
findet, bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens
den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal} § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.

dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder
beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden
Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese
dann dem offentlichen Auftraggeber vorlege;

sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Ver-
pflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfullen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,
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dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem of-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des o6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kdnnen,

der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem offentlichen Auf-
traggeber den durch die Kindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben,

der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwal-
tung informiert.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel tibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.
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Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung
zum Mindestentgelt

(sofern der offentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um
Dienstleistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Stralle und
Schiene handelt)

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wart-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

[0 dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei

der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den
Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemaf § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht

oder

mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansassig ist
und die Leistung ausschlie3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschaftigten
ausgeflhrt wird.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mir/wir uns

[0 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten

Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne
ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und
diese dann dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

oder

von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlieBlich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfuhrt und
diese Versicherung dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und
4 LTMG erfullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind
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2

und den Auftrag ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeithnehmerinnen
und Arbeitnehmern ausfuhren.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem o6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

» den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o&ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des 6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

= der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kiindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem &ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel iibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.
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Muster Stand 02.11.2020

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfallung der Tariftreue- und Mindestent-
geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche
Auftrage in Baden-Wurttemberg
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

1. Mindestentgelte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AENtG) in der jeweils geltenden Fassung unterféllt, seinen
Beschaftigten bei der Ausfihrung des o6ffentlichen Auftrags wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschlief3lich des Mindestentgelts zu gewéh-
ren, die durch einen fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder eine
nach den 88 7 oder 11 des AENtG erlassene Rechtsverordnung fur die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben werden;

(2) fur Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Straf3e und
Schiene seinen Beschaftigten bei der Ausfihrung des 6ffentlichen Auftrags ein
Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Wrttemberg fur
diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffa-
higen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehenen Entgelt nach den
tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Aufwendungen fir
die Altersversorgung, entspricht, und wahrend der Ausflihrung des offentlichen
Auftrags eintretende tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachzuvollzie-
hen;

(3) fur Leistungen,

e deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils gel-
tenden Fassung unterfallen,

e die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbe-
reich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den straf3enge-
bundenen Personenverkehr umfasst werden,

e die nicht den o6ffentlichen Personenverkehr betreffen,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des 6ffentlichen
Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben



des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal3 § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen
handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt fir behinderte Menschen, einen
Inklusionsbetrieb oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unter-
nehmen gemal 88 224 und 226 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (I1X) —
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) oder der Auftrag
wird ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeits-
nehmern eines Nachtunternehmens ausgefihrt;

(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen
Regelungen erfullt sind, die flr seine Beschaftigten jeweils giinstigste Regelung
anzuwenden.

Nachunternehmen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfaltig auszuwahlen,

(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die
Verpflichtungen nach den 88 3 und 4 LTMG erfillen,

(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Ver-
pflichtungserklarung oder Versicherung nach den 88 3 und 4 LTMG dem Auf-

traggeber auf Verlangen vorzulegen,

(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen,
dass es sich um einen offentlichen Auftrag handelt.

Kontrolle

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen
Uber die Abfuihrung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unterneh-
men und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Ver-

trdge zum Zwecke der Prufung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschatftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,
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(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prifrecht im Sinne des 8 7 Absatz 1
LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen
einrAumen zu lassen,

(4) volistandige und praffahige Unterlagen zur Prifung der Einhaltung der Vor-
gaben der 88 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erlautern sowie die Einhaltung
dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men vertraglich sicherzustellen.

Sanktionen

(1) Fur jeden schuldhaften Verstold des Auftragnehmers gegen die Verpflichtun-
gen nach den 88 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Hohe eins von Hundert, bei
Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert betragt. Bei mehreren Ver-
stolRen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages
ist die Vertragsstrafe der Hohe nach insgesamt auf funf von Hundert des Auf-
tragswertes begrenzt. Dies gilt auch fiur den Fall, dass der Verstol3 durch ein
von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunterneh-
men begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstol3 bei Be-
auftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch
nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismanig hohen Vertragsstrafe kann
der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe be-
antragen.

(2) Die schuldhafte Nichterfillung einer Verpflichtung nach den 88 3 bis 7 LTMG
durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kundi-
gung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den
durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

(3) Die Bestimmungen des 8§ 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberiihrt.
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 des Auftragnehmers sowie der

von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die
Verpflichtungen des LTMG
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kann der Auftraggeber diese fur die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren
Auftragsvergaben ausschliel3en,

informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG fir die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwaltung.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

10.10.2025

Verfahren: 239-25-E11 - Neubeschaffung Aul3enanzeiger Variobahn
SKONTO

Skonto zugelassen Nein

Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 LED-AuBenanzeiger EUR ..o
1.1 Frontanzeigen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 16,00 Stiick
gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung pro 1,00 Stick e

"LED-AulRenanzeiger fur Variobahnen".

Bestandteile sind jeweils mindestens die Auf3enanzeige inkl. aller zum

Einbau und vollstandigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.

Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil

und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der

"Editor-Software"” gemaf Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.
1.2 Frontanzeigen (Optionale Einzelpreis [EUR]

Abnahmemenge) USt. [%] Menge Einheit
Optionalposition 19% 150,00  Stuck

gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung

pro 1,00 Stiick

Leistungsverzeichnis - 1/6
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"LED-AulRenanzeiger fir Variobahnen".

Bestandteile sind jeweils mindestens die Au3enanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollstandigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.
Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software” gemaf Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.

Die aufgefuhrte Stickzahl stellt eine Optionale Hochstmenge dar, welche
innerhalb der Vertragslaufzeit vom AG zu jedem Zeitpunkt in Losgrof3en
von 3 - 10 Stlck je Anzeige abgerufen werden kann. Eine
Abnahmeverpflichtung durch den AG fur Optionsbestellungen ist daraus
nicht abzuleiten.

1.3 Seitenanzeigen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 30,00 Stuck
gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung pro 1,00 Stick e
"LED-AuRRenanzeiger fur Variobahnen".
Bestandteile sind jeweils mindestens die Au3enanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollstandigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.
Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).
Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software" gemaf Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.
1.4 Seitenanzeigen (Optionale Einzelpreis [EUR]

Abnahmemenge) USt. [%] Menge Einheit
Optionalposition 19% 300,00  Stick

gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-AuRRenanzeiger fur Variobahnen®.

pro 1,00 Stick
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Bestandteile sind jeweils mindestens die Au3enanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollstandigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.
Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software"” gemal Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.

Die aufgefuhrte Stiickzahl stellt eine Optionale Hochstmenge dar, welche
innerhalb der Vertragslaufzeit vom AG zu jedem Zeitpunkt in Losgrof3en
von 3 - 10 Stlck je Anzeige abgerufen werden kann. Eine
Abnahmeverpflichtung durch den AG fur Optionsbestellungen ist daraus
nicht abzuleiten.

1.5 Heckanzeigen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 10,00 Stick
gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung pro 1,00 Stick e
"LED-AuRenanzeiger fur Variobahnen".
Bestandteile sind jeweils mindestens die Au3enanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollstandigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.
Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).
Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software" gemafR Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.
1.6 Heckanzeigen (Optionale Einzelpreis [EUR]

Abnahmemenge) USt. [%] Menge Einheit
Optionalposition 19% 50,00 Stiick

gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-AuRRenanzeiger fur Variobahnen®.

Bestandteile sind jeweils mindestens die AulRenanzeige inkl. aller zum
Einbau und vollstandigem Betrieb notwendigen Komponenten (u.a.

pro 1,00 Stick
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Anschlusskabel, Schnittstelle zum Fahrzeug, Softwarepakete, Netzteil
und passende, fahrzeugspezifische Halterung).

Der Kaufpreis beinhaltet die Bereitstellung und Nutzung der
"Editor-Software” gemaf Leistungsbeschreibung Punkt 2.4.

Die aufgefuhrte Stickzahl stellt eine Optionale Hochstmenge dar, welche
innerhalb der Vertragslaufzeit vom AG zu jedem Zeitpunkt in Losgrof3en
von 3 - 10 Stlck je Anzeige abgerufen werden kann. Eine
Abnahmeverpflichtung durch den AG fur Optionsbestellungen ist daraus
nicht abzuleiten.

2 Einmalige Projektkosten EUR ..o
2.1 Projektmanagement, Einzelpreis [EUR] toreis [EUR
Konstruktion, . USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]
Softwarekonfiguration . o
19% 1,00 Leistungseinheit
pro 1,00 Leistungseinheit e
Die Preisposition beinhaltet einmalig anfallende Kosten fur:
- Projektmanagement,
- Konstruktion,
- Softwarekonfiguration,
- sonstige Kosten im Rahmen der Projektumsetzung
2.2 Dokumentation USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 1,00 Leistungseinheit

gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-AuRRenanzeiger fur Variobahnen"
Punkt 2.7 "Dokumentation”.

pro 1,00 Leistungseinheit
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2.3 Probeeinbau L Einzelpreis [EUR] ;
LED-AuRenanzeiger USt. [%] Menge Einheit Gesamtpreis [EUR]

19% 4,00 Leistungseinheit

gem. den Anforderungen der Leistungsbeschreibung
"LED-AulRenanzeiger fur Variobahnen
Punkt 2.2 "Probeeinbau der LED-Aul3enanzeiger".

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 10.10.2025

Ausschreibung

Verfahren: 239-25-E11 - Neubeschaffung Aul3enanzeiger Variobahn

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type

Leistungsverzeichnis - 6/6
103



KRITERIENKATALOG 10.10.2025

Ausschreibung

Verfahren: 239-25-E11 - Neubeschaffung Aul3enanzeiger Variobahn

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Eignungskriterien

1.1 Allgemeine Angaben
Gewichtung: 0,00%
1.1.1  Erklarung Insolvenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erklare(n), dass fur mein/unser Vermogen kein vorlaufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. (keine Weiterfuhrung der
Geschafte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO).

[ ] Keine Auswahl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

1.1.2  Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erklare, daR ich meiner/wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrage zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) einschlie3lich der Unfallversicherung ordnungsgeman
nachgekommen bin/sind.

[ ] Keine Auswabhl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

1.1.3  Erklarung des Bieters [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklarung meinen/unseren Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[ ] Keine Auswahl getroffen
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

1.1.4  No-Spy-Erklarung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erklare(n), dass ich/wir rechtlich und tatsachlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag
enthaltene Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhéltnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschéfts-
und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen
Zwecken zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen, Dritten solche
Informationen zu offenbaren oder in anderer Weise zuganglich zu machen.

Dies gilt nicht, soweit hierfur gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegeniber Stellen der Bérsenaufsicht,
Regulierungsbehérden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegeniiber auslandischen
Sicherheitsbehodrden. In Zweifelsfallen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n) Offenlegungspflicht(en) im Rahmen
der Abgabe der vorstehenden Erklarung hinweisen.

Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Anderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn fir mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine solche
héatte(n) erkennen kdnnen, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern kdnnte.

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verstandiger Dritter als schiitzenswert ansehen wiirde oder die als vertraulich
gekennzeichnet sind; dies kdnnen auch solche Informationen sein, die wahrend einer miindlichen Présentation oder Diskussion
bekannt werden.

Vertrauliche Informationen durfen ausschlieBlich zum Zweck der Erfullung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht fur Informationen, die bereits rechtmagig bekannt sind oder auRerhalb des Vertrages
ohne VerstolR gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[ ] Keine Auswahl getroffen

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

1.2 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
Gewichtung: 0,00%
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121

1211

1.2.1.2

1.2.13

1.2.2

1221

1.2.2.2

Erklarung gem. §123 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8123 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft zuzurechnen ist,
rechtskraftig verurteilt oder wurde gegen das Unternehmen eine GeldbuRRe nach § 30 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten
rechtskraftig festgesetzt wegen einer Straftat nach:

- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der
Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu
verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwésche; Verschleierung unrechtmafig erlangter Vermdgenswerte),

- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Européischen Union oder gegen Haushalte
richtet, die von der Européischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Européischen Union oder gegen
Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des
Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekédmpfung internationaler Bestechung (Bestechung auslandischer Abgeordneter im
Zusammenhang mit internationalem Geschaftsverkehr) oder

- den 88 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Férderung des
Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das
Verhalten einer rechtskréftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des
Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der Geschaftsfilhrung oder die sonstige
Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.1 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde:
Sind mehr als fiinf Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung weniger als
funf Jahre vergangen sind:

Soll aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss abgesehen werden, weil in einer Anlage Griinde dargelegt werden, die
dieses Vorgehen rechtfertigen wirden, u.a. die Einleitung geeigneter Selbstreinigungsmalinahmen gem. 8125 GWB?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéhlbar
Erklarung gem. §123 Abs. 4 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8123 Abs. 4 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist das Unternehmen seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur Sozialversicherung nicht
nachgekommen und wurde dies durch eine rechtskraftige Gerichts- oder bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt
oder kann dies durch den o&ffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium
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1223

1.2.2.4

1.2.3

1231

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit ja beantwortet wurde:
Sind mehr als fuinf Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit ja beantwortet wurde:
Ist das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung
der Steuern, Abgaben und Beitrage zur Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen, SGumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit ja beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung weniger als
funf Jahre vergangen sind und das Unternehmen seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist:

Soll aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss abgesehen werden, weil in einer Anlage Griinde dargelegt werden, die
dieses Vorgehen rechtfertigen wirden, u.a. die Einleitung geeigneter Selbstreinigungsmalinahmen gem. 8125 GWB?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. §124 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8124 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Befindet sich das Unternehmen in einer der folgenden Situationen?

- Das Unternehmen hat bei der Ausfuhrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstol3en,

- das Unternehmen ist zahlungsunfahig, uber das Vermogen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren beantragt oder eréffnet worden, die Eréffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das
Unternehmen befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die
Integritét des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese
Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der
Geschéaftsfuhrung oder die sonstige Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafir, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat,
die eine Verhinderung, Einschrénkung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens, der die Unparteilichkeit und Unabhangigkeit einer
fur den offentlichen Auftraggeber tatigen Person bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kdnnte und der
durch andere, weniger einschneidende MafRnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen war, und diese Wettbhewerbsverzerrung kann nicht durch andere, weniger einschneidende MalRnahmen als einen
Ausschluss beseitigt werden,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfiihrung eines friheren 6ffentlichen Auftrags oder
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfillt und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu
Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge gefiihrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Tauschung begangen oder
Auskunfte zurtickgehalten oder ist nicht in der Lage, die erforderlichen Nachweise zu Ubermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des o6ffentlichen Auftraggebers in unzulassiger Weise zu beeinflussen
oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen
kénnte, oder das Unternehmen hat fahrléssig oder vorsatzlich irrefiihrende Informationen tibermittelt, die die Vergabeentscheidung
des offentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat versucht, solche Informationen zu Gbermitteln.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
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1232

1233

1.2.4

1.24.1

1.24.2

1243

1.24.4

1.2.5

1251

Falls Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde:
Sind mehr als drei Jahre ab dem Tag des betreffenden Ereignis vergangen?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde und seit dem Tag des betreffenden Ereignis weniger als drei
Jahre vergangen sind:

Soll aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss abgesehen werden, weil in einer Anlage Griinde dargelegt werden, die
dieses Vorgehen rechtfertigen wirden, u.a. die Einleitung geeigneter Selbstreinigungsmalnahmen gem. 8125 GWB?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Erklarung gem. §124 Abs. 2 GWB
Gewichtung: 0,00%
Zu 819 MiLoG (Mindestlohngesetz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vor?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu 898c AuftenthG (Aufenthaltsgesetz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 98c AuftenthG vor?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Zu 821 AENtG (Arbeitnehmer-Entsendeges etz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach §21 AEnNtG vor?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Zu 8§ 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfung ) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vor?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten
Gewichtung: 0,00%
Erklarung zum wettbewerbskonformen Verhalten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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1.3

131

1311

1.3.1.2

132

1321

1.3.2.2

Hat das Unternehmen sowie die jeweiligen geschaftsfiihrenden Personen in Bezug auf das vorliegende Verfahren keine
unzuléssige, wettbewerbsbeschrankende Abrede getroffen oder in sonstiger Weise nicht wettbewerbswidrig oder unlauter
gehandelt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Erklarungen zu Nachweisen
Gewichtung: 0,00%
Handelsregisterauszug
Gewichtung: 0,00%
Handelsregisterauszug [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen?

Hinweis: Sofern Ihr Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist (z.?B. bei Einzelunternehmern), erfolgt eine gesonderte
Aufklarung. Bitte halten Sie eine Begriindung bereit, warum keine Eintragungspflicht besteht.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Sie im Handelsregister eingetragen sind:

Ausschlusskriterium
Ist ein Handelsregisterauszug (nicht &lter als 3 Monate) beigefugt?**

Hinweis: Wenn kein Auszug beigefiigt wurde, ist ein Nachweis Uiber die Beantragung beizulegen. Der Auszug ist nach Erhalt
unaufgefordert Gber die Nachrichtenfunktion nachzureichen.

Fehlerhafte Nachweise fiihren zum Ausschluss.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéhlbar
Versicherungspolice
Gewichtung: 0,00%
Versicherungspflicht [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
Der Bieter bestatigt, dass er uber eine bestehende und giiltige Berufs- und Betriebshaftpflichtversic herung verfigt.
Bitte legen Sie einen Nachweis Uber die bestehende Versicherung bei.
Die Versicherung muss folgende Deckungssummen beinhalten:

* € 3 Mio. fur Sach- und Vermégensschéaden
* € 3 Mio. fur Personenschéaden

Nachzuweisen ist dies durch eine gtiltige Versicherungspolice, die die entsprechenden Deckungssummen fiir den Auftragsfall
bestatigt.

Bitte beachten Sie: Ein Hinweis auf der Versicherungspolice, dass sich die Versicherung automatisch verlangert, wird nicht
akzeptiert.

Es muss eine aktuelle Fassung der Versicherungspolice vorgelegt werden.

Ist die Versicherungspolice zum Nachweis der zur Versicherungspflicht als Anlage beigefiigt?
Fehlerhafte Nachweise fuhren zum Ausschluss.
[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
Wenn Eigenerklarung Versicherungspflicht mit nein

Ausschlusskriterium

Der Bieter verpflichtet sich mit dieser Erkléarung, im Falle der Auftragserteilung, fiir den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung
folgende Versicherungen abzuschlie3en:

Die Versicherung muss folgende Deckungssummen beinhalten:

* € 3 Mio. fur Sach- und Vermdgensschaden
* € 3 Mio. fur Personenschéaden
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Nachzuweisen ist dies durch Vorlage einer schriftlichen Erklarung seiner Versicherung, dass eine entsprechende Versicherung im
Auftragsfalle abgeschlossen wird.

Ist die Versicherungspolice oder eine Bereitschaftserklarung des Versicherers zur Versicherungspflicht als Anlage beigefigt?

Fehlerhafte Nachweise fiihren zum Ausschluss.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Verpflichtungserklarung zu qualifizierten Nachunternehmen
Gewichtung: 0,00%
Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Sofern der Bewerber zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in
Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer)
benennen und angeben, woflr er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will. Entsprechende
Nachweise sind fur den qualifizierten Nachunternehmer in dem Umfang vorzulegen, wie sie fir den Bewerber vorzulegen wéaren.
AuRRerdem muss der Bewerber durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen,
dass ihm die fir den Auftrag erforderlichen Mittel tatséchlich zur Verfigung gestellt werden. Nachunternehmer, die der Bewerber fir
die Auftragsausfuhrung einsetzen will, deren Kapazitaten er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will,
mussen in diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Hierzu werden entsprechende Forblatter zur Verfugung gestellt.

Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Nimmt das Unternehmen zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer)
in Anspruch (Eignungsleihe) und wurden entsprechende ausgefilite Formblétter als Anlage bereitgestellt?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarungen zur Technischen Leistungsfahigkeit
Gewichtung: 0,00%
Bestétigung technische Umsetzbarkeit [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter bestatigt hiermit, dass die Leistungen gemafR den nachfolgenden Vorschriften ausfiihrt werden und eine entsprechende
unterschriebene Bescheinigung hieriiber dem Angebot beilegt wird:

DIN EN 50155:2022-06: Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Elektronische Betriebsmittel

DIN EN 50121-3-2:2017-11: Bahnanwendungen — Elektromagnetische Vertraglichkeit - Teil 3-2: Bahnfahrzeuge - Geréate
DIN EN 50343:2014-09: Bahnanwendungen - Fahrzeuge - Regeln fir die Installation von elektrischen Leitungen

DIN EN 45545-1:2013-08: Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 1: Aligemeine Regeln

DIN EN 45545-2:2023-12: Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten
von Materialien und Komponenten

Materialien sind nach Gefahrdungsstufe HL2 herzustellen

DIN EN 61373:2011-04: Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Priifungen fiir Schwingen und Schocken,
Kategorie 1 Klasse A

VDV 300 - Integriertes Bordinformationssystem (IBIS)
VDV 301 - Internetprotokoll basiertes integriertes Bordinformationssystem IBIS-IP (inkl. aller zugehdorigen Teilschriften der VDV 301)

Eine Nichtbeantwortung der Frage oder die Vorlage fehlerhafter Unterlagen im Falle einer Nachforderung kann zum Ausschluss
fuhren.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung erforderliche finanzielle und wirtschaftliche Kapazitaten
Gewichtung: 0,00%
Erklarung erforderliche Kapazitaten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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Der Bieter/die Bietergemeinschaft erklart, dass er tber die erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Kapazitaten verfugt, um
seinen laufenden finanziellen Verpflichtungen (auch) aus diesem Auftrag ordnungsgemaf nachzukommen.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

1.7 KMU
Gewichtung: 0,00%
1.7.1  Kleines oder mittleres Unternehmen [Mussangabe]

Bitte geben Sie Ihre Unternehmensgrof3e an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tatige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tatige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tatige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
GroRunternehmen Uber 249 tatige Personen oder tiber 50 Mio. EUR Jahresumsatz

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der tiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der
Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein

] Keine Angabe (0)

] Kleinstunternehmen (0)

] Kleines Unternehmen (0)
] Mittleres Unternehmen (0)
] GroRBunternehmen (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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Ausschreibung

Verfahren: 239-25-E11 - Neubeschaffung Aul3enanzeiger Variobahn

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
111



Dateianlage LinieSonderzeichenRNV.pdf 49,27 KB

112



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	Verfahrensbrief und Vertragsbedingungen
	239-25-E11_Verfahrensbrief
	Leistungsverzeichnis - Ausschreibung Außenanzeiger Variobahn
	Ergänzung zu Kap. 2.3 des Leistungsverzeichnisses_Anforderung an Customer Information Service g
	LinieSonderzeichenRNV
	Rahmenvereinbarung_239-25-E11
	EVB-IT Kauf-AGB
	RNV_Datenschutzinformation
	1. Einleitung
	2. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich   wenden?
	3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
	4. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher   Rechtsgrundlag
	5. Wer bekommt Ihre Daten?
	6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
	7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
	8. Welche Rechte haben Sie?
	9. Besteht für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
	10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?


	Auszufüllende Formulare
	B.I.1. - Bietergemeinschaftserklärung
	B.II.1. - Allgemeine Angaben zum Unternehmen
	B.IV.1. - Eigenerklärung  Ausschlussgründe
	B.IX.1. -Verpflichtungserklärung qualifizierten NU
	Russland-Sanktionen
	RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung
	Rundschreiben_2022-04-14_BWI7_70904_21_Sanktionen
	I. EU-Sanktionen gegen Russland
	II. Verbot der Auftragsvergabe
	III. Fortführung bestehender Verträge
	IV. Ausnahmen
	V. Zuwendungsbau
	VI. Inkrafttreten


	LTMG - Baden-Württemberg
	Merkblatt über die Abgabe der Verpflichtungserklärung
	Verpflichtungserklärung Arbeitnehmer-Entsendegesetz.pdf
	Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt
	Besondere Vertragsbedingungen



	Produkte/Leistungen
	Eignungskriterien
	Leistungskriterien
	Anlagen




